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Sono convinto che la politica possa 
recuperare il suo posto fondamentale e 
insostituibile nella vita del paese e nel-
la coscienza dei cittadini. Può riuscirvi 
quanto più rifugga da esasperazioni e 
immeschinimenti che ne indeboliscono 
fatalmente la forza di attrazione e per-
suasione, e quanto più esprima mora-
lità e cultura, arricchendosi di nuove 
motivazioni ideali. Tra esse, quella del 
costruire basi comuni di memoria e 
identità condivisa, come fattore vitale 
di continuità nel fisiologico succedersi 
di diverse alleanze politiche nel gover-
no del paese. Ma non si può dare me-
moria e identità condivisa, se non si 
ripercorre e si ricompone in spirito di 
verità la storia della nostra Repubbli-
ca nata sessanta anni fa come culmine 
della tormentata esperienza dello stato 
unitario e, prima ancora, del processo 
risorgimentale.

Ci si può – io credo – ormai ritrovare, 
superando vecchie laceranti divisioni, 
nel riconoscimento del significato e del 
decisivo apporto della Resistenza, pur 
senza ignorare zone d’ombra, eccessi e 
aberrazioni. Ci si può ritrovare – senza 
riaprire le ferite del passato – nel ri-
spetto di tutte le vittime e nell’omaggio 

non rituale alla liberazione dal nazifa-
scismo come riconquista dell’indipen-
denza e della dignità della patria italia-
na. Memoria condivisa, come premessa 
di una comune identità nazionale, che 
abbia il suo fondamento nei valori della 
Costituzione.

Il richiamo a quei valori trae forza dal-
la loro vitalità, che resiste, intatta, ad 
ogni controversia. Parlo – ed è giusto 
farlo anche nel celebrare il sessante-
simo anniversario dell’elezione dell’As-
semblea Costituente – di quei “principi 
fondamentali” che scolpirono nei primi 
articoli della Carta Costituzionale il 
volto della Repubblica. Principi, valo-
ri, indirizzi che scritti ieri sono aperti a 
raccogliere oggi nuove realtà e nuove 
istanze. Così, il valore del lavoro, come 
base della Repubblica democratica, 
chiama più che mai al riconoscimento 
concreto del diritto al lavoro, ancora 
lontano dal realizzarsi per tutti, e alla 
tutela del lavoro “in tutte le sue forme 
e applicazioni”, e dunque anche nelle 
forme ora esposte alla precarietà e alla 
mancanza di garanzie.

I diritti inviolabili dell’uomo e il prin-
cipio di uguaglianza, “senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religio-

Una Costituzione destinata a durare
Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana

dal Messaggio di insediamento pronunciato alla Camera dei Deputati il 15 maggio 2006
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ne”, si integrano e completano nella 
Carta europea, aperta ai nuovi diritti 
civili e sociali. Essi non possono non 
riconoscersi a uomini e donne che en-
trano a far parte, da immigrati, della 
nostra comunità nazionale contribuen-
do alla sua prosperità. Il valore della 
centralità della persona umana viene 
a misurarsi con le nuove frontiere del-
la bioetica. L’unità e indivisibilità della 
Repubblica si è via via intrecciata col 
più ampio riconoscimento dell’auto-
nomia e del ruolo dei poteri regionali e 
locali. Si rivela lungimirante come fat-
tore di ricchezza e apertura della no-
stra comunità nazionale la tutela delle 
minoranze linguistiche.

Essenziale appare tuttora il laico di-
segno dei rapporti tra Stato e Chiesa, 
concepiti come, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani. La li-
bertà e il pluralismo delle confessioni 
religiose sono state via via sancite, e 
ancora dovranno esserlo, attraverso 
intese promosse dallo Stato. Presen-
tano poi una pregnanza ed urgenza 
senza precedenti, tanto lo sviluppo 
della cultura e della ricerca scientifica 
e tecnica, quanto la tutela del paesag-
gio e del patrimonio storico e artistico 
della Nazione. Infine, i valori, tra loro 
inscindibili, del ripudio della guerra e 
della corresponsabilità internazionale 
per assicurare la pace e la giustizia nel 

mondo, si confrontano con nuove, com-
plesse e dure prove.

Ebbene chi può mettere in dubbio la 
straordinaria sapienza, e rispondenza 
al bene comune, dei principi e valori 
costituzionali che ho voluto puntual-
mente ripercorrere? In questo senso, 
è giusto parlare di unità costituziona-
le come sostrato dell’unità nazionale. 
Un risoluto ancoraggio ai lineamenti 
essenziali della Costituzione del 1948 
non può essere scambiato per puro 
conservatorismo. I costituenti si pro-
nunciarono a tutte lettere per una Co-
stituzione “destinata a durare”, per una 
Costituzione rigida ma non immutabi-
le, e definirono le procedure e garanzie 
per la sua revisione. Nei progetti volti 
a rivedere la seconda parte della Co-
stituzione che si sono via via succeduti, 
non sono stati mai messi in questione i 
suoi principi fondamentali. Ma già nel-
l’Assemblea Costituente si espresse 
– nello scegliere il modello della Re-
pubblica parlamentare – la preoccupa-
zione di “tutelare le esigenze di stabili-
tà dell’azione di governo e di evitare le 
degenerazioni del parlamentarismo”. 
Quella questione rimase aperta e altre 
ne sono insorte in anni più recenti, an-
che sotto il profilo del ruolo dell’oppo-
sizione e del sistema delle garanzie, in 
rapporto ai mutamenti intervenuti nel-
la legislazione elettorale. 
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L’ANPI di Zola Predosa conta 24 ex par-
tigiani e 125 sostenitori antifascisti. È 
sempre presente, al fianco dell’Ammini-
strazione Comunale, nelle iniziative isti-
tuzionali che hanno lo scopo di ricordare 
gli avvenimenti passati e, soprattutto, farli 
conoscere alle nuove generazioni, tra-
mandando i valori fondamentali di libertà 
e democrazia così duramente conquistati 
dalla lotta di Liberazione. 

L’ANPI fu fondata dai partigiani nel 1944 
a Roma, quando la seconda guerra mon-
diale ancora non si era conclusa e solo il 
centro-sud d’Italia era libero dall’oppres-
sione nazi-fascista. Tanti furono gli italia-
ni, di ogni età, di ogni estrazione sociale, di 
ogni credo politico che decisero di lascia-
re le loro famiglie, la loro “normalità” per 
combattere insieme, rischiando ogni gior-
no la vita, per riportare la libertà e la de-
mocrazia nel proprio paese che, da troppo 
tempo, aveva perso questi valori. 

Conclusa la guerra e sconfitti il nazismo 
e il fascismo fu necessario ricostruire le 
basi dello Stato e il percorso democratico 
si sostanziò nel lavoro di costante confron-
to e scambio dell’Assemblea Costituente, 
di cui fecero parte molti partigiani, che 
scrisse la Costituzione della Repubblica 
Italiana, base fondamentale del nostro or-
dinamento giuridico. 

La nostra associazione fin da allora ha 
inteso partecipare attivamente al pro-
gresso democratico della società, rag-
giungibile attraverso la piena attuazione 
della Carta Costituzionale. Per farlo non 
ci si può limitare a stare rinchiusi nelle 
proprie memorie, al contrario è fonda-
mentale aprirsi, in particolare ai giovani, 
confrontarsi con il mondo che cambia, 
portando in questo cambiamento la no-
stra esperienza, i nostri valori.  

Tra gli scopi prevalenti dell’ANPI che 
oggi, a sessantatre anni dalla Liberazio-
ne, hanno acquisito ancora maggior va-
lore, vi è il “promuovere iniziative che si 
propongano fini di progresso democratico 
della società” e “battersi affinché i princi-
pi informatori della guerra di liberazione 
divengano elementi essenziali nella for-
mazione delle nuove generazioni”.

Per questi motivi abbiamo voluto soste-
nere questa pubblicazione che vuole far 
conoscere la nostra Costituzione a tutti, 
giovani e cittadini stranieri in particolare. 
Perchè siamo certi che solo compren-
dendo a pieno il valore della libertà, la 
sofferenza che porta l’averla perduta e il 
sacrificio che è costato riconquistarla è 
possibile riconoscere il valore assoluto, 
il profondo significato e l’importanza dei 
principi ispiratori della Costituzione.

La nostra Costituzione. Dalla memoria al futuro
ANPI di Zola Predosa
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
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Carissimi,
mi rivolgo a tutti  voi, cittadini italiani 

o stranieri, che abitate, lavorate o co-
munque trascorrete parte del vostro 
tempo qui, a Zola Predosa. Un comu-
ne che, come molti altri della provincia 
bolognese, sta vedendo aumentare il 
numero di immigrati stranieri che di-
ventano sempre di più parte di questa 
realtà territoriale: scegliendo di stabi-
lire qui la propria residenza, lavorando 
in una delle aziende del distretto pro-
duttivo, frequentando le nostre scuole 
o utilizzando i nostri servizi.

La nostra Amministrazione ha scelto 
di essere protagonista attiva in questo 
cambiamento, per evitare che nel suo 
sviluppo una società sempre più etero-
genea in pensieri, idee e culture,  pos-
sa disaggregarsi e non sentirsi unita e 
compatta. 

A Zola Predosa ci sono 17.519 resi-
denti di cui 1.116 stranieri. Ed è per 
queste 17.251 persone che, spinti dalle 
profonde parole che il nostro Presiden-
te della Repubblica Giorgio Napolitano 
ha rivolto a tutta l’Italia nel messaggio 
di insediamento nel maggio 2006, ab-
biamo voluto realizzare questa pubbli-
cazione.

Un progetto che si affianca ai tanti 
interventi rivolti ai nostri cittadini, agli 
stranieri come agli italiani, agli anzia-
ni come ai ragazzi e alle ragazze e che 
realizziamo per creare, sul nostro ter-
ritorio, un’effettiva integrazione e per 
fare sì che le differenze non siano sino-
nimo di paura o diffidenza, ma rappre-
sentino un arricchimento e contribui-
scano a costruire una comunità coesa 
e solidale.

Ogni individuo deve avere una pro-
pria identità, una propria collocazione, 
ma anche diritti sicuri e precisi doveri, 
perché solo il rispetto delle regole da 
parte di tutti può consentire a ciascuno 
di sentirsi cittadino a tutti gli effetti di 
questa comunità.

Noi pensiamo che far conoscere la 
nostra Costituzione, pubblicandola in 
italiano e nelle diverse lingue parlate 
sul nostro territorio, significhi avviare 
un percorso di cittadinanza che possa 
coinvolgere tutti per costruire una co-
munità ispirata a quei principi e a quei 
valori universali, conquistati nel corso 
della storia anche a prezzo di grandi 
sacrifici, oggi più che mai vivi ed attuali 
e che ci chiamano ad impegnarci per la 
loro piena affermazione.

Conoscere la Costituzione. Diventare cittadini
di Giancarlo Borsari
Sindaco di Zola Predosa
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I principi su cui si regge la costituzio-
ne sono stati elaborati dall’Assemblea 
Costituente eletta dal popolo italiano il 
2 giugno 1946, dopo l’esperienza tra-
gica della Dittatura fascista e la lotta 
di liberazione nazionale. Essa è entra-
ta in vigore il 1 gennaio 1948, sessan-
tanni fa, ma i principi in essa racchiusi 
trovano alimento nel costituzionalismo 
liberaldemocratico, quale si è venuto 
forgiando dopo le tre grandi rivoluzioni 
dell’Occidente, quella inglese del 1689, 
quella americana del 1776 , quella fran-
cese del 1789. Tali principi avevano già 
iniziato un primo cammino in Italia con 
il Risorgimento ma, interrottosi il cam-
mino con la Dittaura fascista, avevano 
ripreso vigore con la lotta di liberazione 
nazionale, non a caso definita un “Se-
condo Risorgimento”. 
La Costituzione consta di due parti. La 
prima è relativa ai principi fondamenta-
li e riassume quei valori che devono in-
formare tutto l’ordinamento giuridico e 
tutta la comunità nazionale; la seconda 
parte è relativa alla organizzazione dei 
poteri della Repubblica. I principi fon-
damentali sono così riassumibili :
a)	lo Stato è in funzione della persona 

umana e non è , viceversa, la persona 

in funzione dello Stato. Sono pertan-
to garantiti, anche nei confronti dello 
Stato, i diritti inviolabili della persona 
umana e delle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità (in primo 
luogo la famiglia, nonché le comuni-
tà e le associazioni culturali, politi-
che e professionali in cui l’individuo 
si inserisce). Dopo secoli di scontro, 
anche con risvolti tragici, i principi 
della tradizione cristiana ed i princi-
pi del razionalismo illuminista han-
no avuto modo, nelle costituzioni del 
Novecento, di incontrarsi e di porsi a 
fondamento del valore della dignità 
della persona umana.

b)	tutti i cittadini sono eguali davan-
ti alla legge a prescindere dal ses-
so, dagli orientamenti sessuali, dal-
la razza, dalla religione professata, 
dalle condizioni personali e sociali. è 
compito della Repubblica, quindi, ri-
muovere gli ostacoli di carattere eco-
nomico e sociale che limitano di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei cittadi-
ni e che impediscono il pieno sviluppo 
della persona con particolare atten-
zione ai diritti delle donne, cui devo-
no essere assicurate “pari opportu-
nità”. 

Il volto della  Costituzione italiana
di Augusto Barbera
Ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Bologna
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c)	l’Italia è una Repubblica democrati-
ca, quindi trae la sua legittimazione 
dal popolo, unico titolare della sovra-
nità. Nessuno può essere titolare di 
poteri sovrani per legittimazione di-
nastica (l’Italia ha compiuto la scelta 
della Repubblica con il referendum 
del 2 giugno 1946) o per investitura 
religiosa (lo Stato e la Chiesa catto-
lica sono separate, ciascuno essendo 
sovrano e indipendente nel proprio 
ambito, temporale o spirituale). 

d)	il popolo, benchè sovrano, si sottopo-
ne alle regole e ai vincoli della Costi-
tuzione che esso stesso si è data. Fra 
gli strumenti a disposizione del po-
polo per l’esercizio dei poteri sovrani 
il diritto di voto per la elezione delle 
assemblee elettive, la partecipazione 
ai referendum, la possibilità di dare 
vita a partiti politici; ma l’esercizio di 
questi poteri deve svolgersi nell’am-
bito delle regole che vincolano i po-
teri pubblici, secondo i principi dello 
“Stato di diritto”.

e)	la Repubblica, “una e indivisibile”, ri-
conosce e promuove le autonomie 
regionali e locali e contribuisce alla 
costruzione dell’Europa unita. 

f)	 l’Italia “ripudia la guerra” come stru-
mento di aggressione e di risoluzio-
ne delle controversie internazionali 
ma proprio per questo consente le li-
mitazioni di sovranità necessarie per 
aderire a quelle organizzazioni inter-
nazionali che hanno come scopo la 
pace e la giustizia fra le Nazioni. A tal 
fine l’Italia sostiene le Nazioni Unite 
cui spetta garantire la pace e la giu-
stizia internazionale. Solo in questo 

quadro, per garantire la pace, l’Italia 
accetta l’uso della forza militare. 

g)	la nostra Costituzione è “fondata sul 
lavoro”. Tutela quindi il lavoro in tutte 
le sue forme ed applicazioni (sia esso 
autonomo o subordinato e con parti-
colare attenzione al lavoro minorile) 
e promuove le condizioni per assicu-
rare il diritto al lavoro. Tutela il diritto 
dei lavoratori al riposo e alle ferie re-
tribuite, nonchè il diritto al sostegno 
in caso di infortunio, malattia, invali-
dità, vecchiaia, disoccupazione invo-
lontaria, assicurando a tal fine anche 
il diritto di sciopero e il diritto di as-
sociarsi in sindacati .

Fra i diritti fondamentali riconosciuti, 
primo fra tutti, il diritto alla vita (grazie 
alla Costituzione l’Italia è stato il primo 
paese europeo nel dopoguerra a bandi-
re la pena di morte), cui seguono la li-
bertà dagli arresti arbitrari, il divieto di 
violenze fisiche e di trattamenti contra-
ri alla dignità umana, la libertà di circo-
lazione, la libertà di corrispondenza, il 
diritto di libera manifestazione del pen-
siero, la libertà dell’arte e della ricerca 
scientifica, la libertà di insegnamento, 
la libertà di riunione e di associazione, 
la libertà di professare qualunque fede 
religiosa. Riconosce altresì il diritto di 
proprietà e di libera iniziativa imprendi-
toriale nei limiti fissati dalla legge a tu-
tela della sicurezza dei lavoratori e del-
la salvaguardia dell’ambiente; nonchè a 
tutela della libertà e della dignità uma-
na (per esempio dall’inizio degli anni 
novanta è proibita in Italia la fabbrica-
zione di mine antiuomo). La Repubblica 
riconosce altresì a tutti - ai cittadini e 
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ai non cittadini soggiornanti nel territo-
rio nazionale - attraverso il Servizio sa-
nitario nazionale - il diritto alla salute 
come fondamentale diritto e interesse 
della collettività.
Ma una comunità non può reggersi se i 
diritti perdono fondamento, se non ven-
gono osservati, da parte di tutti, quei 
doveri che consentono la coesione di 
una comunità. è questa la ragione per 
cui accanto ai diritti vengono previsti i 
doveri di solidarietà politica, economi-
ca e sociale, fra cui l’obbligo di istruzio-
ne, l’obbligo tributario nonché il dovere 
di fedeltà ai principi e ai valori di fondo 
della Costituzione repubblicana. 
La Costituzione dopo sessantanni di 
vita ha perso freschezza e vigore? Non 
è così: i valori e i principi costituzionali 
sono più forti oggi di quanto non lo fos-
sero negli stessi anni in cui la Costitu-
zione ha iniziato il suo cammino. Sono 
cadute le riserve di una parte del Paese 
sulle libertà sindacali e sui diritti dei la-
voratori singoli ed associati sanciti da-
gli articoli della Costituzione. Parimenti 
sono stati progressivamente abbando-
nati, da un’altra parte del Paese, mo-
delli collettivistici e sono stati accettati 
senza riserve i valori universali dei di-
ritti fondamentali. Dal canto loro, i cat-
tolici, dopo il Concilio Vaticano secondo, 
hanno abbandonato le riserve sulle li-
bertà e sul pluralismo religioso, che li 
avevano portati a chiedere il rispetto di 
norme del Concordato fra Stato e Chie-
sa incompatibili con i principi della Co-
stituzione. 
Il terrorismo rosso e l’eversione nera, 
nelle forme che si erano manifestate 

negli anni settanta e ottanta, sono stati 
combattuti con le armi della Costituzio-
ne, e la loro sconfitta ha rappresenta-
to un ulteriore rafforzamento dei prin-
cipi costituzionali. L’Europa é divenuto 
un traguardo che oggi accomuna tutti 
gli italiani. 
C’é un quadro di valori condivisi che 
può consentire una corretta alternanza 
al governo del Paese fra schieramen-
ti alternativi che, pur mettendo l’accen-
to su l’uno più che sull’altro valore, sul-
la libertà o sulla solidarietà, sui diritti 
dell’impresa o su quelli del lavoro, sul-
le gerarchie o sulla promozione del-
l’eguaglianza, non rinneghino tuttavia 
nessuno dei valori costituzionali. 
Ma proprio la presenza di valori condi-
visi può oggi spingerci a rafforzare le 
istituzioni di governo e di autogoverno 
anche attraverso modifiche alla par-
te seconda della Costituzione relative 
all’organizzazione dei poteri pubblici. 
Caduto il muro invisibile che ha attra-
versato l’Italia, consolidatisi i valori co-
stituzionali, raggiunto - come ancora 
auspicabile - un maggior grado di le-
gittimazione reciproca fra le forze po-
litiche possiamo rafforzare insieme 
Parlamento e Governo completando la 
costruzione di un sistema bipolare, ren-
dendo più sicura la legittimazione popo-
lare della maggioranza e del suo leader, 
superando un bicameralismo anacroni-
stico e paralizzante, razionalizzando la 
produzione legislativa, rafforzando e 
snellendo la pubblica amministrazione, 
negli apparati e nelle procedure. Non 
dobbiamo temere istituzioni forti: solo 
istituzioni robuste possono promuove-
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re libertà e solidarietà. Istituzioni di go-
verno forti possono essere succubi di 
interessi e poteri forti ma istituzioni de-
boli, comunque orientate, ne sono sem-
pre necessariamente succubi.
Non abbiamo bisogno di sconvolgenti 
riforme costituzionali né, tanto meno, 
di una nuova Costituzione. Abbiamo bi-
sogno invece di riforme che, in modo 
sobrio, rivedano solo alcuni punti della 
parte seconda della Costituzione. Tan-
to dobbiamo essere fermi nella difesa 
della prima parte di essa quanto auda-
ci e innovativi nella riforma della parte 
seconda relativa alla “forma di stato” e 
alla “forma di governo”. 
Noi italiani dobbiamo tenere ben stretta 
questa nostra Costituzione e farla cono-
scere alle nuove generazioni e a quanti 
provengono da altre culture. La prima 
parte di essa è la nostra carta dei valori 
che marca l’ identità culturale e politica 
alla nostra comunità. 
è assai apprezzabile l’inziativa del Co-

mune di Zola Predosa che non solo ha 
voluto ristampare il testo costituzionale 
ma ha voluto altresì tradurlo nei princi-
pali idiomi dei numerosi lavoratori im-
migrati. Il rispetto dei valori fondamen-
tali della Costituzione, che va richiesto 
anche ai nuovi cittadini, può essere la 
giusta via di mezzo fra (semplifico sul 
punto) l’indifferentismo multicultura-
lista, che considera sullo stesso piano 
tutti i valori di tutte le culture, e l’as-
similazionismo omologante e soffocan-
te che non tiene conto della specificità 
di ciascuna cultura. I diritti alla identi-
tà culturale delle comunità immigrate 
rappresentano un valore anche per la 
nostra Costituzione che all’art. 2 tute-
la - come si è detto - le formazioni so-
ciali ove si svolge la personalità degli 
individui ma non minore deve essere il 
rispetto dei valori che la comunità ita-
liana, richiamandosi alla propria tradi-
zione, ha fissato nella Carta costituzio-
nale della Repubblica.
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der italienischen
Verfassung
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Art. 1 
Italien ist eine demokratische, auf die Arbeit 
gegründete Republik. 
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie 
wird vom Volke in den in der Verfassung 
vorgesehenen Formen und innerhalb der von 
der Verfassung gesetzten Grenzen ausgeübt. 

Art. 2 
Die Republik anerkennt und gewährleistet 
die unverletzlichen Rechte des Menschen 
sowohl als Einzelperson, als auch innerhalb 
der gesellschaftlichen Gruppen, in denen 
sich seine Persönlichkeit entfaltet. Sie fordert 
die Erfüllung der unabdingbaren Pflichten 
politischer, wirtschaftlicher und sozialer 
Solidarität. 

Art. 3 
Alle Staatsbürger haben die gleiche gesell-
schaftliche Würde und sind ohne Unterschied 
des Geschlechts, der Rasse, der Sprache, des 
Glaubens, der politischen Anschauungen, 
der persönlichen und sozialen Verhältnisse 
vor dem Gesetz gleich. 
Es ist Aufgabe der Republik, die Hindernisse 
wirtschaftlicher und sozialer Art zu beseiti-
gen, die durch faktische Einschränkung der 
Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger der 
vollen Entfaltung der Person und der wirk-
samen Teilnahme aller arbeitenden Men-
schen an der politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Gestaltung des Landes im Wege 
stehen. 

Art. 4 
Die Republik erkennt allen Staatsbürgern 
das Recht auf Arbeit zu und fördert die Bedin-
gungen, durch die dieses Recht verwirklicht 
werden kann. 
Jeder Staatsbürger hat die Pflicht, je nach 
seiner Befähigung und in freier Wahl einen 
Beruf auszuüben oder eine sonstige Aufgabe 
wahrzunehmen, die geeignet sind, zum 
materiellen und geistigen Fortschritt der 
Gesellschaft beizutragen.

Art. 5 
Die Republik ist unteilbar. Sie anerkennt 
und fördert die Gebietskörperschaften. Sie 
verwirklicht in den vom Staat abhängigen 
Dienstbereichen eine weitestgehende 
Dezentralisierung der Verwaltung. Sie paßt 
Grundsätze und Formen der Gesetzgebung 
den Erfordernissen der Selbstverwaltung 
und Dezentralisierung an.

Art. 6 
Die Republik schützt durch entsprechende 
Rechtsvorschriften die sprachlichen Minder-
heiten. 

Art. 7 
Der Staat und die katholische Kirche sind in 
ihrem jeweiligen Ordnungsbereich unabhän-
gig und souverän.
Ihre Beziehungen zueinander sind in den 
Lateranverträgen geregelt. Eine Änderung 
dieser Verträge bedarf im Falle des Ein-

Grundlegende Rechtssätze 
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verständnisses beider Parteien nicht des 
für Verfassungsänderungen vorgesehenen 
Verfahrens. 

Art. 8 
Alle religiösen Bekenntnisse sind vor dem 
Gesetz gleichermaßen frei.
Die nichtkatholischen Konfessionen haben 
das Recht, sich nach eigenen Satzungen eine 
Ordnung zu geben, soweit diese nicht der 
staatlichen Rechtsordnung widerspricht.
Ihre Beziehungen zum Staat werden auf 
Grund von Übereinkommen mit den jewei-
ligen Vertretungen gesetzlich geregelt.

Art. 9 
Die Republik fördert die Entwicklung der 
Kultur sowie die wissenschaftliche und tech-
nische Forschung.
Sie schützt die Landschaft wie auch das 
geschichtliche und künstlerische Erbe der 
Nation.

Art. 10 
Die italienische Rechtsordnung paßt sich den 
allgemeinen Regeln des Völkerrechts an.
Die Rechtsstellung des Ausländers wird in 
Übereinstimmung mit den einschlägigen völ-
kerrechtlichen Bestimmungen und Verträgen 
gesetzlich geregelt.
Der Ausländer, der in seinem Lande an der 
effektiven Ausübung der von der italienischen 
Verfassung gewährleisteten demokratischen 
Freiheiten gehindert wird, genießt im Gebiet 

der Republik Asylrecht. Die Bedingungen des 
Asylrechts werden gesetzlich geregelt.
Die Auslieferung von Ausländern wegen 
politischer Vergehen ist unzulässig.

Art. 11 
Italien lehnt den Krieg als Mittel des Angriffs 
auf die Freiheit anderer Völker und als Mittel 
zur Lösung internationaler Streitigkeiten ab; 
unter der Bedingung der Gleichstellung mit 
den übrigen Staaten stimmt es den Sou-
veränitätsbeschränkungen zu, die für eine 
den Frieden und die Gerechtigkeit unter den 
Völkern gewährleistende zwischenstaatliche 
Ordnung erforderlich sind; es fördert und be-
günstigt die auf diesen Zweck ausgerichteten 
internationalen Organisationen.

Art. 12 
Die Flagge der Republik ist die italienische 
Trikolore: grün, weiß und rot, in drei senk-
rechten Streifen gleichen Ausmaßes. 
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Art. 13
Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
Jede Form der Festnahme, der Überwachung 
oder Durchsuchung von Personen, jede 
sonstige Einschränkung der persönlichen 
Freiheit ist unzulässig, es sei denn, es liegt 
eine mit Gründen versehene richterliche An-
ordnung vor und nur in den auf Grund eines 
Gesetzes vorgesehenen Fällen und Formen.
In den vom Gesetz ausdrücklich genannten 
Ausnahmefällen - Not- und Dringlichkeits-
fällen - kann die Polizeibehörde vorläufige 
Maßnahmen ergreifen, die innerhalb von 48 
Stunden der Gerichtsbehörde mitzuteilen 
sind. Werden diese Maßnahmen nicht 
innerhalb der folgenden 48 Stunden von der 
Justizbehörde bestätigt, so gelten sie als 
aufgehoben und unwirksam.
Jede seelische oder körperliche Mißhand-
lung festgenommener Personen ist strafbar.
Die maximale Dauer der Untersuchungshaft 
unterliegt der gesetzlichen Regelung.

Art. 14
Die Wohnung ist unverletzlich.
Überwachungen, Durchsuchungen oder 
Beschlagnahmen dürfen gemäß den für den 
Schutz der Freiheit der Person geltenden 
Garantien nur in den in den Gesetzen vorge-
sehenen Fällen und in der dort vorgesehenen 
Form durchgeführt werden.
Durchsuchungen und sonstige Eingriffe 
zur Bekämpfung von Seuchengefahr, zur 
Verhütung von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und zur Bekämpfung von Wirt-
schafts- und Steuervergehen werden durch 
besondere Gesetze geregelt.

Art. 15 
Die Freiheit und das Geheimnis des Schrift-
verkehrs und jeder anderen Form der Mittei-
lung sind unverletzlich.

Beschränkungen dürfen nur auf Grund 
einer mit Gründen versehenen richterlichen 
Anordnung und unter Achtung der Rechts-
schutzgarantie vorgenommen werden. 

Art. 16
Alle Staatsbürger genießen Freizügigkeit 
auf dem ganzen italienischen Staatsgebiet. 
Dieses Recht darf nur durch Gesetz und nur 
für die Fälle eingeschränkt werden, in denen 
dies zur Bekämpfung von Seuchengefahr 
oder aus Gründen der Sicherheit erforderlich 
ist. In keinem Fall darf eine Einschränkung 
aus politischen Gründen angeordnet wer-
den.
Vorbehaltlich der Erfüllung seiner ge-
setzlichen Verpflichtungen steht es jedem 
Staatsbürger frei, das Gebiet der Republik zu 
verlassen und dorthin zurückzukehren.

Art. 17
Alle Bürger haben das Recht, sich friedlich 
und ohne Waffen zu versammeln.
Auch wenn die Versammlung an einem der 
Öffentlichkeit zugänglichen Ort stattfindet, 
ist keine Anmeldung erforderlich.
Versammlungen unter freiem Himmel sind 
den Behörden anzumelden. Sie dürfen nur 
dann untersagt werden, wenn nachweislich 
eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung besteht.

Art. 18
Alle Staatsbürger haben das Recht, frei und 
ohne jede amtliche Erlaubnis Vereine und 
Gesellschaften zu bilden, deren Zwecke den 
für den einzelnen geltenden Strafgesetzen 
nicht zuwiderlaufen.
Verboten sind Geheimbünde und solche 
Vereinigungen, die, wenn auch nur mittelbar, 
durch Organisationen militärischen Charak-
ters politische Ziele verfolgen. 

Titel I Die Bürgerlichen Beziehungen
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Art. 19
Jeder hat das Recht, in jeder Form, allein 
oder in Gemeinschaft mit anderen, seine Re-
ligion frei zu bekennen, dafür zu werben und 
privat oder öffentlich auszuüben, sofern die 
Religionspraxis nicht gegen das Sittengesetz 
verstößt. 

Art. 20
Der kirchliche Charakter und der religiöse 
oder kultische Zweck einer Vereinigung 
oder Einrichtung darf weder zu gesetzlichen 
Beschränkungen, noch zu einer steuerlichen 
Belastung im Zusammenhang mit der Grün-
dung, der Rechtsfähigkeit und der Tätigkeit 
solcher Vereinigungen oder Einrichtungen 
Anlaß geben.

Art. 21
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, 
Schrift und durch jedes sonstige Mittel der 
Meinungsäußerung frei zu äußern.
Die Presse darf weder einer behördlichen 
Genehmigung, noch einer Zensur unterlie-
gen.
Eine Beschlagnahme darf nur auf Grund 
einer mit Gründen versehenen richterlichen 
Anordnung und nur im Fall von Straftaten 
vorgenommen werden, für die das Presse-
gesetz die Beschlagnahme ausdrücklich 
zuläßt oder im Fall eines Verstoßes gegen 
die im gleichen Gesetz für die Ermittlung der 
Verantwortlichen enthaltenen Vorschriften.
In solchen Fällen kann, wenn dafür eine 
absolute Dringlichkeit besteht und kein 
rechtzeitiges Eingreifen der Gerichtsbehörde 
möglich ist, die Beschlagnahme von Zeit-
schriften durch Beamte der Kriminalpolizei 
erfolgen, die unverzüglich und keinesfalls 
später als innerhalb von 24 Stunden der 
Gerichtsbehörde Anzeige erstatten müssen. 
Die Beschlagnahme gilt als aufgehoben und 
gänzlich unwirksam, wenn sie innerhalb 
der folgenden 24 Stunden nicht vom Richter 
bestätigt wird.
Durch allgemeine gesetzliche Bestim-



189



190

mungen kann die Offenlegung der Finan-
zierungsquellen der Zeitschriftenpresse 
vorgeschrieben werden.
Druckschriften, Film- und Theatervorfüh-
rungen sowie sonstige Veranstaltungen, 
die gegen das Sittengesetz verstoßen, sind 
verboten. Durch Gesetz werden angemes-
sene Maßnahmen zur Verhütung und zur 
Unterbindung von Verstößen festgelegt. 

Art. 22
Niemandem darf aus politischen Gründen 
die Rechtsfähigkeit, die Staatsangehörigkeit 
oder der Name entzogen werden.

Art. 23
Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit 
oder Vermögensleistung gezwungen werden, 
es sei denn auf Grund eines Gesetzes.

Art. 24
Jedem steht zum Schutz seiner Rechte und 
rechtmäßigen Interessen der Rechtsweg 
offen.
Das Recht des Angeschuldigten auf recht-
liches Gehör ist unverletzlich. Dies gilt für 
jedes Verfahrensstadium und jeden Rechts-
zug.
Für mittellose Personen wird durch eigens 
hierfür geschaffene Einrichtungen die Mög-
lichkeit der Klageerhebung und der Vertei-
digung vor den ordentlichen Gerichtshöfen 
gewährleistet.
Bedingungen und Formen der Wiedergut-
machung von Justizirrtümern werden durch 
Gesetz geregelt.

Art. 25
Niemand darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden.
Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die 
Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor 
die Tat begangen wurde.
Außer in den durch Gesetz vorgesehenen 

Fällen darf niemandem die Freiheit entzogen 
werden.

Art. 26
Die Auslieferung eines Staatsbürgers an das 
Ausland kann nur dann gestattet werden, 
wenn sie durch zwischenstaatliche Verein-
barungen ausdrücklich vorgesehen ist.
Sie kann keinesfalls wegen politischer Ver-
gehen zugelassen werden.

Art. 27
Die strafrechtliche Verantwortung ist per-
sönlich.
Der Angeklagte wird bis zur endgültigen 
Verurteilung nicht als schuldig betrachtet.
Die verhängten Strafen dürfen nicht in einer 
menschenunwürdigen Behandlung bestehen 
und müssen die Erziehung und Besserung 
des Verurteilten zum Ziel haben.
Die Todesstrafe ist außer in den von den 
Kriegsgesetzen vorgesehenen Fällen unzu-
lässig. 

Art. 28
Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
sind nach Maßgabe des geltenden Straf-, 
Zivil- und Verwaltungsrechts für Amts-
pflichtverletzungen persönlich haftbar. Die 
zivilrechtliche Haftung erstreckt sich in 
solchen Fällen auch auf den Staat oder die 
Körperschaft, in dessen Dienst der betref-
fende Beamte oder Angestellte steht. 
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Art. 29 
Die Republik anerkennt die Rechte der Familie 
als einer natürlichen, auf die Ehe gegründeten 
Lebensgemeinschaft.
Die Ehe ist gemäß dem Grundsatz der mora-
lischen und rechtlichen Gleichberechtigung der 
Ehegatten zu ordnen. Dieser Grundsatz findet 
seine Schranken in den gesetzlichen Bestim-
mungen zum Schutze der Einheit der Familie. 

Art. 30 
Unterhalt, Pflege und Erziehung der Kinder, 
einschließlich der außerehelichen Kinder, sind 
Pflicht und Recht der Eltern.
Wenn die Erziehungsberechtigten versagen, 
kann ihre Aufgabe auf Grund eines Gesetzes 
anderen übertragen werden.
Unehelichen Kindern ist durch die Gesetzge-
bung, soweit mit den Rechten der Mitglieder 
der ehelichen Familie vereinbar, jeder recht-
liche und soziale Schutz zu gewahren.
Bedingungen und Grenzen der Vaterschafts-
feststellung sind durch Gesetz zu regeln. 

Art. 31 
Die Republik fördert durch wirtschaftliche und 
sonstige Fürsorgemaßnahmen die Familien-
gründung sowie die Erfüllung der den Erzie-
hungsberechtigten obliegenden Pflichten. Dies 
gilt insbesondere für kinderreiche Familien.
Sie schützt die Mutterschaft, die Kindheit und 
die Jugend, indem sie die zu diesem Zweck er-
forderlichen Einrichtungen begünstigt. 

Art. 32 
Die Republik schützt die Gesundheit, die ein 
Grundrecht des einzelnen ist und im Interes-
se der staatlichen Gemeinschaft liegt. Sie ge-
währleistet die kostenlose Behandlung mittel-
loser Bürger.
Niemand darf zu einer bestimmten Heilbehand-
lung gezwungen werden, es sei denn durch ge-

setzliche Verfügung. Das Gesetz darf in keinem 
Falle die durch die Würde der menschlichen 
Person gesetzten Grenzen verletzen. 

Art. 33 
Kunst und Wissenschaft sind frei und können 
frei gelehrt werden.
Die Republik erläßt die allgemeinen Rechtsvor-
schriften für das Unterrichtswesen und errichtet 
staatliche Schulen aller Gattungen und Stufen.
Juristische und physische Personen haben das 
Recht zur Errichtung von Schulen und Erzie-
hungsanstalten, soweit sich hieraus keine Las-
ten für den Staat ergeben.
Bei der Regelung der Rechte und Pflichten 
nichtstaatlicher Schulen, welche die Gleichstel-
lung mit staatlichen Schulen beantragen, hat 
der Gesetzgeber die uneingeschränkte Frei-
heit dieser Schulen und die Gleichwertigkeit 
der schulischen Ausbildung der Schüler mit 
der Ausbildung an staatlichen Schulen zu ge-
währleisten.
Für die Zulassung zu den verschiedenen Schu-
len und Schulstufen, für deren Abschluß und 
für die Befähigung zur Berufsausübung ist ei-
ne Staatsprüfung vorgeschrieben.
Die höheren Bildungsanstalten, Hochschulen 
und Akademien haben das Recht, sich inner-
halb der durch Staatsgesetz festgelegten Gren-
zen eine eigene Ordnung zu geben. 

Art. 34 
Der Grundschulbesuch ist Pflicht. 
Er ist unentgeltlich und hat eine Dauer von min-
destens acht Jahren.
Fähige und verdienstvolle Schüler haben, auch 
wenn sie mittellos sind, das Recht, die höchsten 
Bildungsstufen zu erreichen.
Die Republik verwirklicht dieses Recht durch 
Stipendien, Unterhaltsbeihilfen und sonstige 
Förderungsmaßnahmen, die nur durch Wett-
bewerbe gewährt werden können. 

Titel II Gesellschaftsethische Beziehungen
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Art. 35
Die Republik schützt die Arbeit in allen ihren 
Formen und Anwendungen.
Sie sorgt für die berufliche Ausbildung und 
Fortbildung der Arbeitnehmer.
Sie fördert und begünstigt zwischenstaatli-
che Vereinbarungen und Organisationen, wel-
che die Durchsetzung und Regelung der Rech-
te der Arbeit anstreben.
Unbeschadet der durch Gesetz im Interesse 
des Gemeinwohls festgelegten Pflichten aner-
kennt sie die Freiheit der Auswanderung und 
schützt die italienische Arbeit im Ausland. 

Art. 36
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine Um-
fang und Art der Arbeitsleistung entspre-
chende Entlohnung, die in jedem Falle für die 
Sicherung eines freien und menschenwür-
digen Daseins für ihn selbst und seine Familie 
ausreichen muß.
Die maximale Dauer der täglichen Arbeitszeit 
wird gesetzlich geregelt.
Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf einen wö-
chentlichen Ruhetag und auf bezahlten Jah-
resurlaub, auf die er nicht verzichten darf.

Art. 37
Die berufstätige Frau hat die gleichen Rechte 
und bei gleicher Arbeitsleistung den gleichen 
Lohn wie der männliche Arbeitnehmer. Die Ar-
beitsbedingungen müssen ihr die Erfüllung ih-
rer Hauptaufgabe in der Familie gestatten und 
insbesondere einen angemessenen Schutz von 
Mutter und Kind gewährleisten.
Das Mindestalter, ab dem Lohnarbeit zulässig 
ist, wird auf Grund eines Gesetzes festgelegt.
Die Republik schützt die Arbeit Minderjähriger 
durch eigene gesetzliche Vorschriften und si-
chert ihren Anspruch auf gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit. 

Art. 38
Jeder arbeitsunfähige Staatsbürger, dem die 
zum Lebensunterhalt erforderlichen Mittel 
fehlen, hat Anspruch auf Unterhalt und Für-
sorge.
Bei Unfällen, Krankheit, Arbeitsunfähigkeit 
und im Alter sowie bei unfreiwilliger Arbeitslo-
sigkeit haben die Arbeitnehmer Anspruch auf 
die Bereitstellung angemessener Mittel zur Si-
cherstellung ihrer Versorgung.
Arbeitsunfähige und Körperbehinderte ha-
ben Anspruch auf Erziehung und Berufsaus-
bildung.
Für die Erfüllung der in diesem Artikel vorge-
sehenen Aufgaben sorgen Organe und Anstal-
ten, die vom Staat für diesen Zweck eingerich-
tet oder unterstützt werden.
Die private Wohlfahrtspflege ist frei.

Art. 39
Die gewerkschaftliche Tätigkeit ist frei.
Abgesehen von der gesetzlich vorgeschrie-
benen Eintragung bei örtlichen oder zentralen 
Behörden darf auf die Gewerkschaften keiner-
lei Zwang ausgeübt werden.
Bedingung für die Eintragung ist die Gewähr-
leistung einer demokratischen inneren Struk-
tur der Gewerkschaften durch die Satzung.
Die eingetragenen Gewerkschaften haben 
Rechtspersönlichkeit. Sie können in sich nach 
der Anzahl der Mitglieder der einzelnen Ge-
werkschaften richtender gemeinsamer Ver-
tretung Tarifverträge abschließen, die für alle 
Angehörigen der Branche, für die der Vertrag 
abgeschlossen wird, verbindlich sind.

Art. 40
Das Streikrecht wird im Rahmen der einschlä-
gigen gesetzlichen Regelung ausgeübt. 

Art. 41
Die privatwirtschaftliche Betätigung ist frei.

Titel III Wirtschaftliche Beziehungen
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Sie darf nicht im Widerspruch zum Allgemein-
wohl stehen oder eine Beeinträchtigung der 
Sicherheit, der Freiheit oder der Menschen-
würde des einzelnen mit sich bringen.
Zwecks Ausrichtung und Abstimmung der öf-
fentlichen und privaten Wirtschaftstätigkeit auf 
soziale Ziele werden im Wege von Gesetzen 
geeignete Wirtschaftspläne und Maßnahmen 
der Wirtschaftskontrolle festgelegt.

Art. 42
Das Eigentum ist öffentlich oder privat. Wirt-
schaftsgüter stehen im Eigentum des Staates, 
juristischer Personen oder natürlicher Per-
sonen. 
Das Privateigentum wird durch Gesetz aner-
kannt und gewährleistet. Art des Erwerbs und 
Gebrauchs von Eigentum sowie Einschrän-
kungen, die dem Ziel dienen, die soziale Funk-
tion des Eigentums sicherzustellen und dieses 
jedermann zugänglich zu machen, werden 
durch die Gesetze bestimmt.
Eine Enteignung kann nur zum Wohle der All-
gemeinheit in den auf Grund eines Gesetzes 
vorgesehenen Fällen und gegen Entschädi-
gung erfolgen. Inhalt und Schranken der ge-
setzlichen und testamentarischen Erbfolge so-
wie die Anrechte des Staates an der Erbmasse 
werden durch die Gesetze bestimmt. 

Art. 43
Für gemeinnützige Zwecke können Einzelun-
ternehmen oder Unternehmen einer Bran-
che, die der Versorgungswirtschaft oder dem 
Energiesektor angehören oder die eine Mono-
polstellung innehaben und die für die Allge-
meinheit von vorrangigem Interesse sind, auf 
Grund eines Gesetzes öffentlich-rechtlichen 
Trägern oder Arbeitnehmer- und Verbraucher-
vereinigungen vorbehalten bzw. durch Enteig-
nung gegen Entschädigung diesen übertragen 
werden.

Art. 44
Zur Förderung der Ziele der rationellen Bo-
dennutzung und der Herbeiführung gerechter 

sozialer Verhältnisse werden dem privaten 
Grundbesitz durch das Gesetz Schranken ge-
setzt. Die maximale Größe des privaten Grund-
besitzes wird je nach Region und Anbauge-
biet gesetzlich festgelegt. Ödlanderschließung 
und die Überführung des Großgrundbesitzes 
in bäuerlichen Grundbesitz werden auf Grund 
von Gesetzen vorgeschrieben und gefördert. 
Kleine und mittlere bäuerliche Betriebe wer-
den durch Gesetzesmaßnahmen unterstützt.
Auf Grund von Gesetzen werden Förderungs-
maßnahmen für die Berglandwirtschaft ange-
ordnet.

Art. 45
Die Republik anerkennt die soziale Funktion 
des auf dem Grundsatz der Gegenseitigkeit 
aufbauenden und jede Privatspekulation aus-
schließenden Genossenschaftswesens. Das 
Gesetz fördert die Entwicklung von Genossen-
schaften durch geeignete Maßnahmen und ge-
währleistet durch entsprechende Aufsichts-
maßnahmen ihre Eigenart und Zielsetzung.
Auf Grund von Gesetzen werden Maßnahmen 
zum Schutz und zur Entwicklung des Hand-
werks getroffen.

Art. 46
Zum Zwecke der wirtschaftlichen und sozialen 
Aufwertung der Arbeit anerkennt die Republik, 
soweit dies mit den Erfordernissen der Pro-
duktion in Einklang zu bringen ist, das Recht 
der Arbeitnehmer, in den durch die Gesetze 
bestimmten Formen und innerhalb der ge-
setzlich festgelegten Grenzen an der Führung 
der Unternehmen mitzuwirken.

Art. 47
Die Republik fördert und schützt die Spartätig-
keit in allen ihren Formen; sie regelt, koordi-
niert und beaufsichtigt das Kreditwesen.
Sie begünstigt den Zugang des Kleinsparers 
zum Wohnungseigentum, zum landwirtschaft-
lichen Kleinbesitz und zur direkten oder indi-
rekten Anlage seiner Spargelder in Aktien der 
Großunternehmen des Landes. 
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Art. 48 
Wahlberechtigt sind alle Staatsbürger, Män-
ner und Frauen, die volljährig sind.
Die Stimmabgabe ist persönlich und für al-
le Wahlberechtigten gleich; sie ist frei und 
geheim.Die Ausübung des Wahlrechtes ist 
Bürgerpflicht. 
Ein Gesetz regelt Voraussetzungen und Mo-
dalitäten der Ausübung des Wahlrechtes der 
im Ausland ansässigen Staatsbürger und ge-
währleistet die Effektivität dieses Rechtes. 
Zu diesem Zweck wird ein Auslandswahl-
kreis für die Wahl der Kammern eingerich-
tet. Diesem Wahlkreis wird die durch Verfas-
sungsnorm und anhand gesetzlich festge-
legter Kriterien bestimmte Anzahl von Sit-
zen zugeteilt.
Eine Einschränkung des Wahlrechtes ist nur 
dann zulässig, wenn bürgerliche Handlungs-
unfähigkeit vorliegt oder in Vollstreckung ei-
ner rechtskräftigen Verurteilung oder beim 
gesetzlich festgelegten Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte.

Art. 49 
Alle Staatsbürger haben das Recht, sich frei 
in Parteien zusammenzuschließen, um auf 
demokratischem Wege an der Bildung des 
Staatswillens mitzuwirken.

Art. 50 
Jedermann hat das Recht, sich mit Bit-
ten und Beschwerden an die Kammern des 
Parlaments zu wenden, um Gesetzesmaß-
nahmen zu fordern oder allgemeine Anlie-
gen vorzutragen.

Art. 51 
Alle Staatsbürger beider Geschlechter ha-
ben bei Erfüllung der durch Gesetz festge-
legten Voraussetzungen gleichberechtigten 
Zugang zu öffentlichen Ämtern und zu Wahl-

ämtern. Zu diesem Zweck fördert die Repu-
blik durch entsprechende Massnahmen die 
Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männern.
Der Republik nicht angehörende Italiener 
können zum Zwecke ihrer Zulassung zu öf-
fentlichen Ämtern oder Wahlämtern auf 
Grund eines Gesetzes italienischen Staats-
bürgern gleichgestellt werden.
Wer ein Wahlamt bekleidet, hat Anspruch 
auf die für die Erfüllung der mit diesem Amt 
verbundenen Aufgaben erforderliche Zeit 
und auf Erhaltung seines Arbeitsplatzes.

Art. 52 
Die Verteidigung des Vaterlandes ist unver-
letzbare Pflicht des Staatsbürgers.
Der Wehrdienst ist obligatorisch. Das Nähe-
re bestimmen die Gesetze. Die Erfüllung der 
Wehrpflicht darf keinerlei Beeinträchtigung 
der beruflichen Situation oder der Ausü-
bung der politischen Rechte des Wehrpflich-
tigen mit sich bringen.
Die Wehrverfassung richtet sich nach der de-
mokratischen Grundordnung der Republik.

Art. 53 
Jedermann ist verpflichtet, entsprechend 
seiner Steuerkraft zur Finanzierung der öf-
fentlichen Ausgaben beizutragen.
Das Steuersystem richtet sich nach den 
Grundsätzen der Progression.

Art. 54 
Alle Staatsbürger haben die Pflicht, der Re-
publik treu zu sein und ihre Verfassung und 
Gesetze zu beachten.
Die Staatsbürger, denen öffentliche Ämter 
anvertraut werden, haben die Pflicht, diese 
pflichtgetreu und gewissenhaft auszuüben 
und in den durch das Gesetz vorgesehenen 
Fällen einen Eid zu leisten.

Title IV Politische Beziehungen
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Kapitel I
Abgeordnetenkammer und  Senat

Art. 55 
Das Parlament tritt nur in den in der Verfas-
sung vorgesehenen Fällen zu gemeinsamen 
Sitzungen der Mitglieder beider Kammern 
zusammen.

Art. 56   
Die Mitglieder der Abgeordnetenkammer 
werden in allgemeiner und unmittelbarer 
Wahl gewählt. 
Die Zahl der Abgeordneten beträgt 630, von 
denen 12 im Auslandswahlkreis gewählt 
werden. 
Wählbar ist, wer am Wahltag das 25. Lebens-
jahr vollendet hat.
Die Verteilung der Sitze auf die Wahlkreise er-
folgt mit Ausnahme der dem Auslandswahl-
kreis zugeteilten Sitze durch Division der sich 
aus der letzten Volkszählung ergebenden 
Gesamtbevölkerung der Republik durch 618 
und Zuteilung an die einzelnen Wahlkreise 
je nach deren Bevölkerungszahl, wobei die 
Berechnung anhand ganzer Quotienten und 
höchster Reste durchzuführen ist.  

Art. 57 
Die Mitglieder des Senates der Republik wer-
den mit Ausnahme der dem Auslandswahl-
kreis zugeteilten Sitze auf regionaler Basis 
gewählt. 
Die Anzahl der zu wählenden Senatoren be-
trägt 315, von denen 6 im Auslandswahlkreis 
gewählt werden. 
Auf keine Region dürfen weniger als sieben 
Senatoren entfallen. Die Region Molise hat 
zwei, das Aostatal einen Senator zu stellen.
Die Verteilung der Sitze auf die Regionen er-
folgt mit Ausnahme der dem Auslandswahl-
kreis zugeteilten Sitze nach Maßgabe des 

vorhergehenden Absatzes auf der Grundlage 
der sich aus der letzten Volkszählung erge-
benden Bevölkerungszahl der einzelnen Re-
gionen, wobei die Berechnung anhand gan-
zer Quotienten und höchster Reste durchzu-
führen ist.

Art. 58 
Die Mitglieder des Senates werden in all-
gemeiner und unmittelbarer Wahl gewählt. 
Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag das 25. 
Lebensjahr vollendet hat.
Wählbar ist, wer am Wahltag das 40. Lebens-
jahr vollendet hat.

Art. 59 
Ausscheidende Präsidenten der Republik 
werden kraft ihres Amtes Senatoren auf Le-
benszeit, es sei denn, sie verzichten.
Der Präsident der Republik kann fünf Staats-
bürger, die sich durch besondere Leistungen 
auf sozialem, wissenschaftlichem, künstleri-
schem oder literarischem Gebiet um das Va-
terland verdient gemacht haben, zu Sena-
toren auf Lebenszeit ernennen.

Art. 60 
Die Abgeordnetenkammer und der Senat der 
Republik werden auf fünf Jahre gewählt.
Die Wahlperiode beider Kammern kann nur 
auf Grund eines Gesetzes und nur im Kriegs-
falle verlängert werden.

Art. 61 
Die Neuwahl der Kammern findet spätestens 
70 Tage nach dem Ende der Wahlperiode der 
vorhergehenden Kammern statt. Die Kam-
mern treten spätestens am zwanzigsten Ta-
ge nach der Wahl zusammen.
Die Befugnisse der vorhergehenden Kam-
mern werden bis zum Zusammentritt der 
neugewählten Kammern verlängert. 

Titel I Das Parlament
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Art. 62 
Die Kammern haben jeweils am ersten Werk-
tag der Monate Februar und Oktober zusam-
menzutreten.
Jede Kammer kann auf Initiative ihres Prä-
sidenten oder auf Verlangen des Präsidenten 
der Republik oder eines Drittels der Mit-
glieder zu außerordentlichen Sitzungen ein-
berufen werden.
Bei außerordentlicher Einberufung einer 
Kammer ist auch die andere Kammer einzu-
berufen. 

Art. 63 
Jede Kammer wählt aus ihrer Mitte den Prä-
sidenten und das Präsidium.
Bei gemeinsamen Sitzungen des Parlaments 
sind Präsident und Präsidium die der Abge-
ordnetenkammer. 

Art. 64 
Jede Kammer gibt sich eine Geschäftsord-
nung, für deren Annahme die absolute Mehr-
heit der Mitglieder erforderlich ist.
Die Kammern verhandeln öffentlich. Sie kön-
nen einzeln oder in gemeinsamer Parla-
mentssitzung den Ausschluß der Öffentlich-
keit beschließen.
Beschlüsse der einzelnen Kammern und 
des Parlaments sind, soweit diese Verfas-
sung nichts anderes bestimmt, nur dann gül-
tig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 
im Sitzungssaal anwesend sind und wenn sie 
von der Mehrheit der Anwesenden angenom-
men werden.
Die Mitglieder der Regierung haben das Recht 
und auf Antrag der Kammern die Pflicht, bei 
den Sitzungen der Kammern anwesend zu 
sein. Sie müssen jederzeit gehört werden. 

Art. 65 
Fälle der Unwählbarkeit und der Inkompatibili-
tät mit der Ausübung eines parlamentarischen 
Mandats werden durch Gesetz bestimmt.
Niemand kann gleichzeitig beiden Kammern 
angehören.

Art. 66 
Jede Kammer befindet über die Zulassungs-
berechtigung ihrer Mitglieder und über nach-
träglich eingetretene Gründe der Nichtwähl-
barkeit und Inkompatibilität. 

Art. 67 
Die Mitglieder des Parlaments sind Vertreter 
des ganzen Volkes und sind an keine Aufträ-
ge und Weisungen gebunden.

Art. 68 
Die Mitglieder des Parlaments dürfen wegen 
ihrer Abstimmung oder wegen einer Äuße-
rung, die sie in Ausübung ihres Mandats ge-
tan haben, nicht zur Verantwortung gezogen 
werden.
Kein Mitglied des Parlaments darf ohne Ge-
nehmigung der Kammer, welcher der Be-
troffene angehört, persönlich durchsucht 
oder einer Haussuchung unterzogen, verhaf-
tet oder anderweitig in seiner persönlichen 
Freiheit beschränkt oder in Haft behalten 
werden, es sei denn in Vollstreckung einer 
rechtskräftigen Verurteilung oder in den Fäl-
len, in denen der Betroffene bei Tatbegehung 
ertappt wird und die Festnahme in flagranti 
verbindlich vorgeschrieben ist.
Die Genehmigung der jeweiligen Kammer ist 
ferner für jede Form des Abhörens oder Ab-
fangens von Gesprächen oder Mitteilungen 
der Parlamentsmitglieder sowie für die Be-
schlagnahme ihrer Korrespondenz erforder-
lich. 

Art. 69 
Die Mitglieder des Parlaments haben An-
spruch auf eine Entschädigung. Das Nähere 
regelt ein Gesetz.

Kapitel II
Zustandekommen von Gesetzen
 
Art. 70
Die gesetzgebende Tätigkeit wird von beiden 
Kammern gemeinsam ausgeübt.
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Art. 71 
Das Recht, Gesetzesvorlagen einzubringen, 
haben die Regierung, die Mitglieder der Kam-
mern und die Organe und Körperschaften, 
denen dieses Recht auf Grund eines Verfas-
sungsgesetzes übertragen wird.
Das Volk übt sein Initiativrecht durch Einbrin-
gung eines ausgearbeiteten Entwurfs seitens 
nicht weniger als fünfzigtausend Wähler aus. 

Art. 72 
Alle bei einer Kammer eingebrachten Gesetze-
sentwürfe werden gemäß der Geschäftsord-
nung der jeweiligen Kammer zuerst von einem 
Ausschuß und darauf von der Kammer selbst 
beraten. Die Beschlußfassung durch die Kam-
mer erfolgt durch Abstimmung über jede selb-
ständige Bestimmung und Schlußabstimmung 
über den gesamten Gesetzesentwurf.
Für Gesetzesvorlagen, deren Dringlichkeit er-
klärt wird, sehen die Geschäftsordnungen der 
Kammern beschleunigte Behandlungsverfah-
ren vor.
In den Geschäftsordnungen können über-
dies die Fälle und die Formen festgelegt wer-
den, in denen Gesetzesentwürfe zur Beratung 
und Annahme Ausschüssen zu überweisen 
sind, die auch ständige Ausschüsse sein kön-
nen und deren Zusammensetzung sich nach 
dem Stärkeverhältnis der einzelnen Frakti-
onen zu richten hat. Auch in diesen Fällen ist 
der Gesetzesentwurf zur endgültigen Verab-
schiedung der betreffenden Kammer zuzulei-
ten, wenn die Regierung oder ein Zehntel der 
Kammermitglieder oder ein Fünftel der Aus-
schußmitglieder die allgemeine Beratung und 
Beschlußfassung durch die Kammer oder ei-
ne Schlußabstimmung der Kammer ohne Aus-
sprache, sondern lediglich mit Erklärungen zur 
Stimmabgabe verlangen. Die Geschäftsord-
nung bestimmt die Formen der Öffentlichkeit 
der Ausschußberatungen. 
Bei Vorlagen betreffend Verfassungsände-
rungen, Wahlrecht, die Übertragung der Ge-
setzgebungsbefugnis, die Ermächtigung zur 
Ratifizierung völkerrechtlicher Verträge sowie 

die Annahme von Haushaltsplänen und Ab-
schlußbilanzen ist stets das normale Verfahren 
der Beratung und unmittelbaren Beschlußfas-
sung durch die Kammern anzuwenden.

Art. 73 
Die Gesetze werden vom Präsidenten der 
Republik innerhalb eines Monats nach ihrer 
Verabschiedung verkündet.
Erklären die Kammern jeweils mit der abso-
luten Mehrheit ihrer Mitglieder die Dringlich-
keit eines Gesetzes, so wird dieses innerhalb 
der darin festgelegten Frist verkündet.
Die Gesetze werden unmittelbar nach ihrer 
Verkündung veröffentlicht und treten, soweit 
das betreffende Gesetz keine andere Frist be-
stimmt, mit dem fünfzehnten Tag nach Ablauf 
des Tages ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Art. 74 
Der Präsident der Republik kann vor der Ver-
kündung eines Gesetzes dieses mit einer be-
gründeten Botschaft zur neuerlichen Be-
schlußfassung an die Kammern zurückver-
weisen.

Art. 75 
Die Außerkraftsetzung eines Gesetzes oder 
einer gesetzesvertretenden Maßnahme mit 
Gesetzeskraft oder eines Teiles derselben 
ist zum Volksentscheid zu bringen, wenn di-
es von fünfhunderttausend Wählern oder von 
fünf Regionalversammlungen verlangt wird. 
Bei Steuer- und Haushaltsgesetzen sowie bei 
Gesetzen, die eine Amnestie, einen Straferlaß 
oder die Ermächtigung zum Abschluß völker-
rechtlicher Verträge zum Gegenstand haben, 
ist die Volksbefragung unzulässig.
Anspruch auf Teilnahme an Volksabstim-
mungen hat jeder zur Wahl der Abgeordne-
tenkammer berechtigte Bürger.
Der zum Volksentscheid gebrachte Vorschlag 
gilt dann als angenommen, wenn die Mehr-
heit der Stimmberechtigten an der Volksab-
stimmung teilnehmen und die Mehrheit der 
gültig abgegebenen Stimmen erreicht wird. 
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Das Verfahren zur Durchführung eines Volks-
entscheids regelt ein Gesetz.   

Art. 76 
Die Ausübung der gesetzgebenden Gewalt 
darf nicht der Regierung übertragen wer-
den, es sei denn unter Festlegung entspre-
chender Bedingungen und Grundsätze nur 
auf begrenzte Zeit und nur für bestimmte Ge-
genstände. 

Art. 77 
Die Regierung darf ohne Ermächtigung durch 
die Kammern keine Verordnungen erlassen, 
welche die Kraft eines ordentlichen Gesetzes 
haben.
Trifft die Regierung in außergewöhnlichen 
Not- und Dringlichkeitsfällen in eigener Ver-
antwortung einstweilige Anordnungen mit 
Gesetzeskraft, so hat sie die entsprechenden 
Vorlagen am gleichen Tage den Kammern zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 
Dies gilt auch dann, wenn die Kammern auf-
gelöst sind. In diesem Fall werden die Kam-
mern zum Zwecke der Behandlung der Vor-
lage einberufen und haben innerhalb von fünf 
Tagen zusammenzutreten.
Rechtsverordnungen verlieren auch rückwir-
kend ihre Wirksamkeit, sofern sie nicht in-
nerhalb von sechzig Tagen nach ihrer Ver-
kündung im Gesetzblatt in Gesetze konver-
tiert werden. Die Kammern können jedoch 
die infolge der nicht erfolgten Konversion ei-
ner Rechtsverordnung entstandenen Rechts-
verhältnisse durch Gesetz regeln.

Art. 78 
Die Feststellung, daß der Kriegszustand einge-
treten ist, treffen die Kammern. Sie übertragen 
der Regierung die erforderlichen Befugnisse.

Art. 79  
Amnestie und Strafnachlaß werden aufgrund 
eines Gesetzes gewährt, das sowohl bei der 
Abstimmung über die einzelnen Artikel als 
auch bei der Schlußabstimmung der Zustim-

mung von zwei Dritteln der Mitglieder einer 
jeden Kammer bedarf.
Das Gesetz, durch das Amnestie und Straf-
nachlaß gewährt werden, legt die Frist ihrer 
Anwendung fest.
Amnestie und Strafnachlaß finden keine An-
wendung auf Straftaten, die nach Vorlage des 
entsprechenden Gesetzentwurfs begangen 
werden. 

Art. 80 
Die Kammern genehmigen durch Gesetz den 
Abschluß völkerrechtlicher Verträge, die po-
litischen Charakters sind, die Schieds- oder 
Vergleichsverfahren vorsehen oder die Ge-
bietsveränderungen, finanzielle Lasten oder 
Gesetzesänderungen zur Folge haben. 

Art. 81 
Die Kammern genehmigen für jedes Rech-
nungsjahr die von der Regierung vorgelegten 
Haushaltspläne und Schlußbilanzen.
Ein Notetatrecht darf der Regierung nur 
durch Gesetz und für Zeiträume von ins-
gesamt nicht mehr als vier Monaten einge-
räumt werden.
In das Haushaltsgesetz dürfen keine Vor-
schriften aufgenommen werden, die neue 
Steuern oder Abgaben oder neue Ausgaben 
in sich schließen.
In jedem weiteren Gesetz, das Haushaltsü-
berschreitungen oder außerplanmäßige Aus-
gaben mit sich bringt, sind die Mittel zur De-
ckung dieser Ausgaben auszuweisen. 

Art. 82 
Jede Kammer hat das Recht, in Fragen öf-
fentlichen Interesses Untersuchungen zu 
veranlassen. Zu diesem Zwecke setzt sie ei-
nen Untersuchungsausschuß ein, dessen Zu-
sammensetzung sich nach dem Stärkever-
hältnis der einzelnen Fraktionen zu richten 
hat. Für die Beweiserhebung durch den Un-
tersuchungsausschuß und für die Verhand-
lungen gelten die gleichen Befugnisse und 
Schranken wie für die Justizbehörde. 
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Art. 83 
Der Präsident der Republik wird vom Par-
lament in gemeinsamer Sitzung seiner Mit-
glieder gewählt.
An den Wahlen nehmen außerdem je drei 
Vertreter der Regionen teil, die von den Re-
gionalversammlungen nach den Grund-
sätzen der Minderheitsvertretung gewählt 
werden. Die Region Aostatal hat nur einen 
Vertreter.
Die Wahl des Präsidenten der Republik er-
folgt in geheimer Abstimmung. 
Gewählt ist, wer die Stimmen von zwei 
Dritteln der Versammlung erhält. Wird di-
ese Mehrheit in drei Wahlgängen von kei-
nem Bewerber erreicht, so ist gewählt, wer 
in einem weiteren Wahlgang die Mehrheit 
aller abgegebenen Stimmen auf sich verei-
nigt.

Art. 84 
Zum Präsidenten der Republik kann je-
der Staatsbürger gewählt werden, der das 
fünfzigste Lebensjahr vollendet hat und im 
Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist.
Das Amt des Präsidenten der Republik ist 
mit jedem anderen Amt unvereinbar.
Diensteinkommen und sonstige Bezüge 
des Präsidenten werden durch Gesetz fest-
gelegt.

Art. 85 
Der Präsident der Republik wird auf sieben 
Jahre gewählt.
Dreißig Tage vor Ablauf der Amtszeit be-
ruft der Präsident der Abgeordnetenkam-
mer das Parlament und die Vertreter der 
Regionen zu einer gemeinsamen Sitzung 
zwecks Wahl des neuen Präsidenten der 
Republik ein.
Sind die Kammern aufgelöst worden oder 
fehlen weniger als drei Monate bis zum Ab-

lauf der Wahlperiode, so findet die Wahl des 
Präsidenten der Republik spätestens fünf-
zehn Tage nach dem ersten Zusammentritt 
der neugewählten Kammern statt. 
Die Befugnisse des amtierenden Präsi-
denten werden bis zu diesem Zeitpunkt 
verlängert.

Art. 86 
Die Befugnisse des Präsidenten der Repu-
blik werden im Falle seiner Verhinderung 
durch den Präsidenten des Senats wahrge-
nommen.
Bei dauernder Verhinderung, im Todesfall 
oder bei Rücktritt des Präsidenten der Re-
publik tritt die Versammlung spätestens 
fünfzehn Tage nach dem Zeitpunkt der vor-
zeitigen Beendigung der Amtszeit des am-
tierenden Präsidenten zur Wahl des neuen 
Präsidenten zusammen. Sie wird vom Prä-
sidenten der Abgeordnetenkammer einbe-
rufen. Sind die Kammern aufgelöst worden 
oder fehlen weniger als drei Monate bis 
zum Ablauf der Wahlperiode, so gilt die für 
diesen Fall vorgesehene längere Frist.

Art. 87 
Der Präsident der Republik ist das Ober-
haupt des Staates und verkörpert die staat-
liche Einheit.
Er hat das Recht, Botschaften an die Kam-
mern zu richten.
Er schreibt Neuwahlen der Kammern aus 
und bestimmt den Zeitpunkt deren ersten 
Zusammentritts.
Er genehmigt die Einbringung von Geset-
zesvorlagen der Regierung in den Kam-
mern.
Er verkündet die Gesetze sowie geset-
zesvertretende Verfügungen und Verord-
nungen.
Er ordnet in den in der Verfassung vorgese-

Titel II Der Präsident der Republik
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henen Fällen die Durchführung von Volks-
befragungen an.
Er ernennt in den gesetzlich bestimmten 
Fällen die Staatsbeamten.
Er beglaubigt und empfängt die Gesandten 
und schließt, soweit erforderlich nach Er-
mächtigung durch die Kammern, völker-
rechtliche Verträge ab.
Er hat die Befehls und Kommandogewalt 
über die Streitkräfte, führt den Vorsitz in 
dem nach Maßgabe des Gesetzes gebil-
deten Obersten Verteidigungsrat und ver-
kündet den Beschluß der Kammern über 
die Feststellung des Eintretens des Kriegs-
zustandes. 
Er führt den Vorsitz im Obersten Rat der 
Richterschaft.
Er übt das Begnadigungs- und Strafum-
wandlungsrecht aus.
Er verleiht die Verdienstorden der Repu-
blik.

Art. 88 
Der Präsident der Republik hat das Recht, 
nach Anhören ihrer Präsidenten beide Kam-
mern oder auch nur eine von ihnen aufzu-
lösen. In den letzten sechs Monaten seiner 
Amtszeit darf er dieses Recht nicht ausü-
ben, es sei denn, der genannte Zeitraum 
fällt vollumfänglich oder zum Teil mit den 
letzten sechs Monaten der Legislaturperi-
ode zusammen. 

Art. 89 
Alle Anordnungen und Verfügungen des 
Präsidenten der Republik bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Gegenzeichnung durch den 
zuständigen Minister, der hierfür die volle 
Verantwortung übernimmt.
Gesetzesvertretende Maßnahmen und 
sonstige in den Gesetzen genannte Anord-
nungen und Verfügungen bedürfen außer-
dem der Gegenzeichnung durch den Minis-
terpräsidenten.

Art. 90 
Der Präsident der Republik darf wegen 
der in Ausübung seines Amtes vorgenom-
menen Handlungen nicht zur Verantwor-
tung gezogen werden. Dies gilt nicht für 
Hochverrat oder für Angriffe auf die Verfas-
sungsordnung.
In diesen Fällen wird er vom Parlament in 
gemeinsamer Sitzung unter Anklage ge-
stellt. Der Beschluß auf Erhebung der An-
klage bedarf der absoluten Mehrheit der 
Mitglieder beider Kammern.

Art. 91 
Der Präsident der Republik leistet bei sei-
nem Amtsantritt vor den versammelten 
Mitgliedern der Abgeordnetenkammer und 
des Senats einen Eid, in dem er schwört, 
der Republik die Treue zu halten und die 
Verfassung gewissenhaft zu befolgen. 
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Kapitel I
Der Ministerrat
 
Art. 92 
Der Präsident der Republik leistet bei sei-
nem Amtsantritt vor den versammelten 
Mitgliedern der Abgeordnetenkammer und 
des Senats einen Eid, in dem er schwört, 
der Republik die Treue zu halten und die 
Verfassung gewissenhaft zu befolgen.
Der Präsident der Republik ernennt den 
Ministerpräsidenten und auf dessen Vor-
schlag die Minister.

Art. 93 
Der Präsident der Republik ernennt den 
Ministerpräsidenten und auf dessen Vor-
schlag die Minister.

Art. 94 
Die Regierung muß das Vertrauen beider 
Kammern besitzen.
Jede Kammer gewährt oder entzieht das 
Vertrauen durch Stellung eines begründe-
ten Antrags, über den namentlich abzu-
stimmen ist.
Binnen zehn Tagen nach ihrer Bildung stellt 
sich die Regierung den Kammern vor, um 
deren Vertrauen zu erhalten.
Die Ablehnung eines Antrags der Regierung 
durch eine der beiden Kammern verpflich-
tet die Regierung nicht zum Rücktritt.
Ein Mißtrauensantrag bedarf der Unter-
stützung von einem Zehntel der Mitglieder 
der Kammer. Zwischen der Stellung des 
Antrags und seiner Behandlung müssen 
drei Tage liegen. 

Art. 95 
Der Ministerpräsident bestimmt die Richt-
linien der Politik und trägt dafür die Verant-
wortung. 

Durch Förderung und Abstimmung der Tä-
tigkeit der Minister sorgt er für eine ein-
heitliche Ausrichtung des politischen und 
administrativen Handelns der Regierung.
Die Minister sind gemeinsam für das Han-
deln der Regierung und als einzelne für ih-
ren eigenen Geschäftsbereich verantwort-
lich.
Die Geschäftsordnung des Präsidiums des 
Ministerrates, Anzahl, Zuständigkeiten und 
Aufbau der Ministerien werden durch Ge-
setz geregelt. 

Art. 96  
TDer Ministerpräsident und die Minister 
werden wegen in Ausübung ihrer Amtsbe-
fugnisse begangener Straftaten nach Ge-
nehmigung durch den Senat oder durch die 
Abgeordnetenkammer gemäß den Bestim-
mungen des Verfassungsgesetzes ordent-
lichen Gerichten überstellt. Dies gilt auch 
bei Erledigung ihres Amtes.

Kapitel II
Die Verwaltung
 
Art. 97 
Behörden und Dienststellen sind gemäß 
den geltenden Verwaltungsvorschriften so 
aufzubauen, daß Ordnungsmäßigkeit und 
Unparteilichkeit der Verwaltung gewähr-
leistet werden.
In der Geschäfts- und Verfahrensordnung 
der Verwaltung werden Zuständigkeiten, 
Geschäftsbereich und Eigenverantwortung 
der Beamten geregelt.
Soweit das Gesetz keine anderweitige Re-
gelung vorsieht, erfolgt der Zugang zum öf-
fentlichen Dienst im Wege von Wettbewer-
ben. 

Titel III Die Regierung
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Art. 98 
Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
stehen ausschließlich im Dienste des Staa-
tes.
Sind sie Mitglieder des Parlaments, so 
darf eine Beförderung nur aufgrund ihres 
Dienstalters erfolgen. 
Das Recht auf Beitritt zu einer politischen 
Partei kann für Beamte und Angestellte 
des öffentlichen Dienstes, für Richter, Be-
rufssoldaten, Polizeibeamte, sowie für di-
plomatische und konsularische Vertreter 
im Ausland gesetzlich beschränkt werden. 

Kapitel III
Die Hifsorgane
 
Art. 99 
Der Italienische Rat für Wirtschaft und 
Arbeit setzt sich gemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften aus Sachverständigen 
und Vertretern der Produktionszweige der 
Wirtschaft zusammen. Bei der Auswahl der 
Vertreter ist der zahlenmäßigen und quali-
tativen Bedeutung der Produktionszweige 
Rechnung zu tragen.
Der Rat ist das Beratungsgremium der 
Kammern und der Regierung für die ihm 

durch Gesetz zugewiesenen Sachgebiete 
und Gegenstände.
Er hat das Recht der Gesetzgebungsiniti-
ative und kann gemäß den gesetzlich fest-
gelegten Grundsätzen und innerhalb der 
durch Gesetz gesetzten Schranken an der 
Vorbereitung der Wirtschafts- und Sozial-
gesetzgebung mitwirken.

Art. 100 
Der Staatsrat ist ein verwaltungsrecht-
liches Beratungsgremium, das dem Schutz 
der Gerechtigkeit in der Verwaltung dient.
Der Rechnungshof hat die Aufgabe der vor-
herigen Rechtmäßigkeitsprüfung von Re-
gierungshandlungen sowie der nachträg-
lichen Prüfung der Haushaltsführung der 
Regierung. In den durch Gesetz bestimm-
ten Fällen und Formen ist er an der Über-
prüfung des Finanzgebarens der Körper-
schaften beteiligt, die laufend Mittel aus 
dem ordentlichen Staatshaushalt erhalten. 
Er berichtet den Kammern über das Ergeb-
nis der Prüfung. 
Die Unabhängigkeit dieser zwei Einrich-
tungen und ihrer Mitglieder gegenüber der 
Regierung wird durch ein Gesetz gewähr-
leistet.
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Kapitel I
Justizverfassung
 
Art. 101
Die rechtsprechende Gewalt wird im Namen 
des Volkes ausgeübt. 
Die Richter sind nur dem Gesetz unterworfen. 

Art. 102
Die Rechtsprechung ist ordentlichen Richtern 
anvertraut, deren Einsetzung und Rechtsstel-
lung durch die Rechtsvorschriften zur Justiz-
verfassung geregelt werden.
Die Einrichtung von Ausnahme- oder Son-
dergerichten ist unzulässig. Für besondere 
Sachgebiete können, auch unter Beteiligung 
geeigneter Bürger, die nicht der Richter-
schaft angehören, eigene Kammern bei den 
ordentlichen Gerichten eingerichtet werden.
Die Fälle und Formen der unmittelbaren Be-
teiligung des Volkes an der Ausübung der 
rechtsprechenden Gewalt werden durch Ge-
setz bestimmt.

Art. 103
Der Staatsrat und die übrigen Organe der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit üben die recht-
sprechende Gewalt zur Durchsetzung recht-
lich geschützter Interessen gegenüber der 
Staatsverwaltung und auf bestimmten ge-
setzlich festgelegten Sachgebieten auch zum 
Schutz subjektiver Rechte aus.
Der Rechnungshof übt die rechtsprechende 
Gewalt auf dem Gebiet des öffentlichen Rech-
nungswesens und in sonstigen durch das Ge-
setz bezeichneten Sachbereichen aus.
Die Wehrstrafgerichte üben in Kriegszeiten 
die durch Gesetz geregelte rechtsprechende 
Gewalt aus. In Friedenszeiten dürfen sie nur 
im Fall von durch Angehörige der Streitkräf-
te verübten militärischen Straftaten Recht 
sprechen. 

Art. 104
Die Richter bilden einen selbständigen, von 
jeder anderen Gewalt unabhängigen Stand.
Im obersten Rat der Richterschaft führt der 
Präsident der Republik den Vorsitz.
Mitglieder des Rates sind kraft ihres Amtes 
der Erste Präsident und der Generalstaats-
anwalt des Kassationsgerichtshofes.
Die übrigen Mitglieder werden zu zwei Drit-
teln von den ordentlichen Richtern der ver-
schiedenen Kategorien aus ihrer Mitte und 
zu einem Drittel vom Parlament in gemein-
samer Sitzung aus der Mitte der ordentlichen 
Professoren für Recht und der Rechtsanwäl-
te mit mindestens fünfzehnjähriger Beruf-
spraxis gewählt.
Der Rat bestellt einen stellvertretenden Prä-
sidenten, der aus der Mitte der vom Par-
lament gewählten Ratsmitglieder gewählt 
wird.
Die gewählten Mitglieder des Rates bleiben 
vier Jahre im Amt. Sie können nicht unmittel-
bar im Anschluß an ihre erste Amtszeit wie-
dergewählt werden. 

Art. 105
Die gewählten Mitglieder des Rates bleiben 
vier Jahre im Amt. Sie können nicht unmittel-
bar im Anschluß an ihre erste Amtszeit wie-
dergewählt werden. 

Art. 106 
Die Bestellung der Richter erfolgt durch 
Wettbewerb.
Das Gesetz über die Justizverfassung läßt die 
Bestellung ehrenamtlicher Richter zu. Diese 
können auch durch Wahl bestellt werden. Sie 
haben die gleichen Aufgaben wie die übrigen 
Richter.
Auf Vorschlag des Obersten Rates der Rich-
terschaft können ordentliche Professoren für 
Recht sowie Rechtsanwälte mit mindestens 

Titel IV Das Gerichtswesen
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fünfzehnjähriger Berufserfahrung, die in den 
Anwaltslisten der höheren Instanzen einge-
tragen sind, aufgrund besonderer Verdienste 
zu Mitgliedern des Kassationsgerichtes be-
rufen werden. 

Art. 107 
Die Richter können nicht entlassen werden. 
Sie können nur kraft einer Entscheidung des 
Obersten Rates der Richterschaft, die aus den 
in der Justizverfassung festgelegten Grün-
den und unter Wahrung des ebenfalls in der 
Justizverfassung verankerten Verteidigungs-
rechtes oder mit der Einwilligung des Betrof-
fenen getroffen wird, ihres Amtes enthoben 
oder an eine andere Stelle versetzt werden. 
Der Justizminister hat die Befugnis, Diszipli-
narverfahren einzuleiten.
Die Richter unterscheiden sich voneinander 
einzig und allein durch die Unterschiedlich-
keit ihrer jeweiligen Funktionen.
Der Staatsanwalt genießt die in den Vor-
schriften der Justizverfassung verankerten 
Rechtsschutzgarantien. 

Art. 108
Die Vorschriften betreffend die Justizverfas-
sung und die einzelnen Richterämter werden 
durch Gesetz geregelt.
Das Gesetz gewährleistet die Unabhängig-
keit der Richter und Staatsanwälte der Son-
dergerichtsbarkeit sowie der an der Recht-
sprechung mitwirkenden nicht zum Richter-
amt befähigten Beisitzer.

Art. 109 
Die Gerichtsbehörde hat das unmittelbare 
Verfügungsrecht über die Kriminalpolizei. 

Art. 110
Ohne Präjudiz für die Zuständigkeiten des 
Obersten Rates der Richterschaft hat der 
Justizminister die Aufgabe der Sicherstel-
lung der Organisation und Funktionstüchtig-
keit der Einrichtungen der Rechtspflege. 

Kapitel II
Bestimmungen über die Rechtsprechung
 
Art. 111
Die Rechtsprechung erfolgt im Wege des 
rechtsstaatlichen Gerichtsverfahrens, das 
durch Gesetz geregelt ist.
Jedes Verfahren wird in kontradiktorischen 
Verhandlungen zwischen den Prozess-
parteien unter gleichen Bedingungen vor 
einem unparteiischen Drittrichter geführt. 
Für die Dauer des Verfahrens wird durch 
Gesetz ein angemessener Zeitraum ge-
währleistet. 
Beim Strafprozeß wird durch Gesetz si-
chergestellt, daß der Beschuldigte binnen 
kürzester Frist und unter Wahrung der Ver-
traulichkeit von Art und Gründen der ge-
gen ihn erhobenen Anklage in Kenntnis ge-
setzt wird; daß er über die Zeit und die Be-
dingungen verfügt, die für die Vorbereitung 
der Verteidigung erforderlich sind; daß er 
die Möglichkeit hat, vor dem Richter Per-
sonen zu vernehmen oder vernehmen zu 
lassen, die ihn beschuldigen und unter den 
gleichen Bedingungen wie die Anklage zu 
seiner Verteidigung die Vorladung und Ver-
nehmung von Entlastungszeugen, sowie 
die Berücksichtigung jedes weiteren Be-
weismittels zu seiner Entlastung zu errei-
chen; daß er bei Unkenntnis der Verhand-
lungssprache in Verständnis und Ausdruck 
durch einen Dolmetscher unterstützt wird.
Der Strafprozeß unterliegt dem Grundsatz 
der kontradiktorischen Beweisführung. Als 
Schuldbeweis gelten nicht die Aussagen 
von Personen, die sich aus freien Stücken 
einer Vernehmung durch den Angeklagten 
oder dessen Verteidiger bewußt und be-
ständig entziehen.
Die Fälle, in denen das Beweisverfahren 
mit der Zustimmung des Angeklagten oder 
infolge erwiesener Unausführbarkeit oder 
auch infolge des nachweislich rechtswid-
rigen Verhaltens des Angeklagten nicht in 
kontradiktorischen Verhandlungen geführt 
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wird, werden durch Gesetz geregelt.
Jede richterliche Anordnung muß mit Grün-
den versehen sein.
Gegen im Rahmen der ordentlichen oder 
Sondergerichtsbarkeit gefällte Urteile oder 
Anordnungen, die eine Freiheitsentziehung 
zur Folge haben, kann stets beim Kassati-
onsgerichtshof Berufung eingelegt und auf 
Gesetzesverletzung geklagt werden. Ei-
ne Abweichung von dieser Bestimmung ist 
nur bei Urteilen der Wehrstrafgerichte in 
Kriegszeiten zulässig.
Gegen Entscheidungen des Staatsrates und 
des Rechnungshofes kann nur aus Grün-
den der Rechtsprechung der Kassations-
gerichtshof angerufen werden. 

Art. 112 
Der Staatsanwalt hat die Pflicht der Auf-
nahme der Strafverfolgung. 

Art. 113
Gegen Maßnahmen der Verwaltung ist zum 
Schutze der Rechte und berechtigten Inter-
essen der Bürger stets die Anrufung eines 
ordentlichen oder eines Verwaltungsge-
richtes zulässig.
Dieser Rechtsschutz darf nicht ausge-
schlossen oder auf bestimmte Rechtsmit-
tel oder bestimmte Arten von Verwaltungs-
akten beschränkt werden.
Das Gesetz bestimmt, welche Organe der 
Rechtsprechung in den vom Gesetz unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Rechts-
wirkungen vorgesehenen Fällen Verwal-
tungsakte aufheben können.
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Titel V Die Regionen, die Provinzen und die Gemeinden

Art. 114
Die Republik besteht aus den Gemeinden, 
aus den Provinzen, aus den Hauptstadtge-
meinden, aus den Regionen und aus dem 
Staat.
Die Gemeinden, die Provinzen, die Haupt-
stadtgemeinden und die Regionen sind 
selbstständige Behörden mit eigenen Sta-
tuten, Befugnissen und Funktionen, gemäss 
den von der Verfassung festgesetzten Grund-
sätzen.
Rom ist die Hauptstadt der Republik. Ihre 
Ordnung wird durch Staatsgesetz geregelt.

Art. 115
(Aufgehoben)  

Art. 116
Die Regionen Friaul-Venezia Giulia, Sardi-
nien, Sizilien, Trentino-Alto Adige/Südtirol 
und Valle d’Aosta verfügen über besondere 
Selbstständigkeitsformen und -bedingungen 
nach den jeweiligen durch Verfassungsge-
setz angewendeten Spezialstatuten.
Die Region Trentino-Alto Adige/Südtirol be-
steht aus den autonomen Provinzen Trient 
und Bozen.
Weitere besondere Selbstständigkeitsformen 
und -bedingungen bezüglich der laut Absatz 
3 des Artikels 117 bezeichneten Bereiche so-
wie bezüglich der Bereiche laut Absatz 2 des-
selben Artikels, Buchst. l), beschränkt auf die 
Organisationsbedürfnisse der Friedensge-
richtsbarkeit, n) und s), können anderen Re-
gionen durch Staatsgesetz auf Initiative der 
betroffenen Region und nach Anhörung der 
Lokalbehörden, gemäss den Grundsätzen 
von Artikel 119, erteilt werden. Das Gesetz 
wird von den Kammern mit absoluter Mehr-
heit der Mitglieder genehmigt, aufgrund ei-
ner zwischen dem Staat und der betroffenen 
Region abgeschlossenen Vereinbarung.

Art. 117
Die gesetzgebende Gewalt wird vom Staat 
und von den Regionen gemäss der Verfas-
sung und entsprechend den aus der EU-
Rechtsordnung und aus den völkerrecht-
lichen Verpflichtungen entstehenden Ver-
bindlichkeiten ausgeübt.
Der Staat hat die ausschliessliche Gesetz-
gebungsgewalt in den folgenden Bereichen:
a)	D ie Aussenpolitik und die internationa-

len Beziehungen des Staates; die Be-
ziehungen des Staates mit der Euro-
päischen Union; das Asylrecht und der 
Rechtsstatus der der Europäischen Uni-
on nicht angehörigen Bürger;

b)	D ie Immigration;
c)	D ie Beziehungen zwischen der Republik 

und den Religionen;
d)	D ie Verteidigung und die Streitkräfte; die 

Staatssicherheit; die Waffen, Munitionen 
und Sprengstoffe;

e)	D ie Währung, der Sparer- und Finanz-
märkteschutz; der Wettbewerbsschutz; 
das Währungssystem; das Steuer- und 
Rechenschaftssystem des Staates; der 
Finanzausgleich;

f)	D ie Staatsorgane und die entspre-
chenden Wahlgesetze; die staatlichen 
Volksabstimmungen; die europäische 
Parlamentswahl;

g)	D ie verwaltungsrechtliche Organisation 
des Staates und der nationalen öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften;

h)	D ie öffentliche Ordnung und Sicherheit, 
mit Ausnahme der lokalen Verwaltungs-
polizei;

i)	D ie Staatsangehörigkeit, das Melde- und 
Ausweiswesen;

l)	D ie Gerichtsbarkeit und die Prozessord-
nung; die zivilrechtliche und strafrecht-
liche Ordnung; die Verwaltungsgerichts-
barkeit;
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m)	Die Bestimmung der wesentlichen Leis-
tungsniveaus bezüglich der auf dem ge-
samten Nationalgebiet zu gewährleis-
tenden Zivil- und Sozialrechte;

n)	D ie allgemeinen Normen des Schulwe-
sens;

o)	D ie Sozialfürsorge;
p)	D as Wahlrecht, die Leitungsgremien 

und die Hauptfunktionen von Gemein-
den, Provinzen und Hauptstadtgemein-
den;

q)	D as Zollwesen, der Grenzenschutz und 
die internationalen Vorkehrungsmaß-
nahmen im Gesundheitswesen;

r)	D as Eichamt, die Zeitvermessung; die 
statistische und informatische Datenko-
ordinierung der Staats-, Regional- und 
Lokalverwaltung; die Geisteswerke;

s)	D er Umwelt- und Ökosystemschutz, der 
Denkmal- und Kulturgüterschutz.

Die Materien der konkurrierenden Gesest-
zgebung sind: die internationalen Bezie-
hungen der Regionen und die Beziehungen 
der Regionen mit der Europäischen Union; 
der Aussenhandel; der Arbeitsschutz und 
die Arbeitssicherheit; das Bildungswesen, 
unter Vorbehalt der Autonomie der Schul-
anstalten und mit Ausnahme der Berufs-
ausbildung; das Berufswesen; die Förde-
rung der wissenschaftlichen und technolo-
gischen Forschung und die Unterstützung 
der Innovation in den produktiven Berei-
chen; der Gesundheitsschutz; das Ernäh-
rungswesen; die Sportordnung; der Zivil-
schutz; die Bodenverwaltung; die zivilen 
Häfen und Flughäfen; die grossen Trans-
port- und Schiffahrtsnetze; die Kommuni-
kationsregelung; die Erzeugung, der Trans-
port und der Vertrieb der Energie auf nati-
onaler Ebene; die Zusatz- und Ergänzungs-
fürsorge; die Harmonisierung der öffent-
lichen Bilanzen und die Koordinierung des 
öffentlichen Finanzwesens und des Steuer-
systems; die Verwertung der Kultur- und 
Umweltgüter und die Förderung und Orga-
nisation von Kulturtätigkeiten; die Sparkas-

sen, die Landwirtschaftskassen, die regio-
nalen Kreditanstalten, die landwirtschaft-
lichen Grundkreditanstalten mit regio-
nalem Charakter. In den Gebieten der kon-
kurrierenden Gesetzgebung haben die Re-
gionen das Gesetzgebungsrecht, mit Aus-
nahme der Grundsatzgesetzgebung, die 
dem Staat vorbehalten ist.
Die Regionen haben das Gesetzgebungs-
recht in bezug auf alle Bereiche, die nicht 
ausdrücklich der Staatsgesetzgebung vor-
behalten sind.
Die Regionen und die autonomen Provinzen 
Trient und Bozen wirken bei den die Abfas-
sung der europäischen Rechtsakten be-
zweckenden Entscheidungsprozessen in 
den Materien ihrer Zuständigkeit zusam-
men und sorgen für die Ausführung und 
den Vollzug der internationalen Überein-
kommen und der europäischen Rechtsak-
ten, in Übereinstimmung mit den durch das 
Staatsgesetz vorgesehenen Verfahren, das 
die Ausübung der Ersatzbefugnis im Fall 
der Nichterfüllung ihrerseits regelt.
Dem Staat steht die Befugnis auf Erlass 
von Verordnungen in den Materien der aus-
schliesslichen Gesetzgebung zu, unter Vor-
behalt der Ermächtigung der Regionen. 
Den Regionen steht die Befugnis auf Erlass 
von Verordnungen in allen anderen Mate-
rien zu. Den Gemeinden, den Provinzen und 
den Hauptstadtgemeinden steht die Befug-
nis auf Erlass von Verordnungen im Bezug 
auf die Regelung der Organisation und der 
Ausführung der ihnen zugeschriebenen 
Aufgaben zu.
Die regionalen Gesetze beseitigen jeden die 
volle Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen im Sozial-, Kultur- und Wirtschafts-
leben hindernden Umstand und fördern 
den gleichberechtigten Zutritt von Frauen 
und Männern zu den Wahlämtern.
Die Vereinbarungen zwischen einer Regi-
on und anderen Regionen werden durch re-
gionale Gesetze zum Zweck der besseren 
Ausführung ihrer Aufgaben ratifiziert, auch 
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durch die Bestellung von gemeinsamen Or-
ganen.
Im Rahmen ihrer Zuständigkeitsgebiete 
kann die Region Abkommen mit Staaten 
und Vereinbarungen mit internen Gebiets-
körperschaften anderer Staaten abschlies-
sen, in den durch Staatsgesetz vorgese-
henen Fällen und Formen.

Art. 118
Die Verwaltungsfunktionen stehen den Ge-
meinden zu, es sei denn, dass sie den Pro-
vinzen, den Hauptstadtgemeinden, den Re-
gionen und dem Staat zur Gewährleistung 
der einheitlichen Ausführung, aufgrund 
der Subsidiaritäts-, Differenzierungs- und 
Zweckentsprechungsgrundsätze einge-
räumt werden.
Die Gemeinden, die Provinzen und die 
Hauptstadtgemeinden sind Träger sowohl 
der ihnen zustehenden als auch der ihnen 
durch Staats- bzw. Regionalgesetz gemäss 
den jeweiligen Zuständigkeiten erteilten 
Verwaltungsfunktionen.
Das Staatsgesetz regelt die Koordinierung 
zwischen Staat und Regionen in den un-
ter den Buchst. b) und h) des Artikels 117 
bezeichneten Gebieten und regelt darüber 
hinaus die Vereinbarungs- und Koordinie-
rungsformen im Gebiet des Denkmal- und 
Kulturgüterschutzes.
Der Staat, die Regionen, die Hauptstadtge-
meinden, die Provinzen und die Gemeinden 
fördern die selbständige Initiative der ein-
zelnen Bürger und der Bürgervereine zur 
Durchführung von Tätigkeiten des allge-
meinen Interesses, aufgrund des Subsidia-
ritätsprinzips.

Art. 119
Die Gemeinden, die Provinzen, die Haupt-
stadtgemeinden und die Regionen sind in 
ihrer Haushaltswirtschaft bezüglich Ein-
nahmen und Ausgaben selbständig.
Die Gemeinden, die Provinzen, die Haupt-
stadtgemeinden und die Regionen haben 

eigene Ressourcen. Sie bestimmen und 
erheben eigene Steuern und Abgaben in 
Übereinstimmung mit der Verfassung und 
nach den Prinzipien der Koordinierung der 
öffentlichen Finanz und des Steuersystems. 
Sie haben Anteil an den Ertrag aus den ih-
rem Territorium zuschreibbaren Steuern 
und Abgaben.
Durch Staatsgesetz wird ein Ausgleich-
fonds ohne Bestimmungspflicht für die Ge-
biete mit niedriegerer Steuerkraft pro Ein-
wohner errichtet.
Die aus den Einnahmequellen laut obigen 
Absätzen entstehenden Ressourcen ge-
statten den Gemeinden, den Provinzen, den 
Hauptstadtgemeinden und den Regionen, 
die ihnen zustehenden öffentlichen Aufga-
ben in vollem Umfang zu finanzieren.
Zur Förderung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, der sozialen Kohäsion und So-
lidarität, zur Beseitigung der wirtschaft-
lichen und sozialen Unausgeglichenheiten, 
zur effektiven Ausübung der Menschen-
rechte, oder zur Erlangung von Zielset-
zungen ausserhalb ihrer normalen Funk-
tionen, bestimmt der Staat Zusatzressour-
cen und veranlasst Sondereingriffe zuguns-
ten von bestimmten Gemeinden, Provinzen, 
Hauptstadtgemeinden und Regionen.
Die Gemeinden, die Provinzen, die Haupt-
stadtgemeinden und die Regionen verfü-
gen über eigene Aktiva, die ihnen nach den 
durch Staatsgesetz festgesetzten allge-
meinen Grundsätzen zugeschrieben wer-
den. Sie dürfen nur zum Zweck der Finan-
zierung von Anlagekosten Verschuldungen 
übernehmen. Jede Garantie durch den 
Staat für die von denselben abgeschlos-
senen Geldanleihen ist ausgeschlossen.

Art. 120
Die Region darf weder Zölle für Import, Ex-
port- oder Transit unter den Regionen er-
heben noch Massnahmen ergreifen, die ir-
gendwie den freien Personen- und Güter-
verkehr unter den Regionen verhindern 
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können, noch die Ausübung des Rechts be-
schränken, in irgendeinem Teil des Natio-
nalgebietes arbeitstätig zu sein.
Im Fall der Nichteinhaltung von interna-
tionalen Normen bzw. Verträgen oder von 
der europäischen Gesetzgebung sowie im 
Fall von schwerer Gefährdung der öffent-
lichen Unversehrtheit bzw. Sicherheit, oder 
wenn es der Schutz der Rechts- und Wirt-
schaftseinheitlichkeit, oder insbesonde-
re der Schutz der wesentlichen Leistungs-
niveaus bezüglich der Zivil- und Sozial-
rechte beanspruchen, kann die Regierung 
anstelle von Regional-, Hauptstadtgemein-
den-, Provinz- oder Gemeindeorganen ein-
treten, abgesehen von den Gebietsgrenzen 
der Lokalbehörden. Das Gesetz bestimmt 
die geeigneten Verfahren, um zu garantie-
ren, dass die obigen Ersatzbefugnisse un-
ter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips 
sowie des Grundsatzes der lealen Zusam-
menarbeit ausgeübt werden.

Art. 121
Die Organe der Region sind: die Regional-
versammlung, die Regionalregierung und 
der Präsident der Regionalregierung. 
Die Regionalversammlung übt die der Regi-
on übertragene Gesetzgebungsgewalt aus 
und nimmt alle sonstigen ihr in der Ver-
fassung und durch Staatsgesetze zugewie-
senen Aufgaben wahr. Sie hat das Recht, 
in den Kammern Gesetzesvorlagen einzu-
bringen.
Die Regionalregierung ist die Exekutive der 
Region.
Der Präsident der Regionalregierung ver-
tritt die Region. Er bestimmt die Richtlinien 
der Politik der Regionalregierung und trägt 
dafür die Verantwortung. Er verkündet die 
Gesetze der Region und erläßt ihre Rechts-
verordnungen. Unter Beachtung der Wei-
sungen der Regierung der Republik leitet 
er die Wahrnehmung der vom Staat der Re-
gion übertragenen Verwaltungsaufgaben.

Art. 122
Das Wahlsystem sowie die für den Präsi-
denten und die übrigen Mitglieder der Re-
gionalregierung, wie auch für die Mitglieder 
der Regionalversammlung geltenden Fälle 
der Nichtwählbarkeit und der parlamen-
tarischen Inkompatibilität werden im Rah-
men der durch Gesetz der Republik festge-
legten Grundprinzipien durch Regionalge-
setz geregelt, wobei das betreffende Gesetz 
der Republik auch die Amtsperiode der ge-
wählten Organe festsetzt.
Niemand kann gleichzeitig der Versamm-
lung oder Regierung einer Region und ei-
ner Kammer des Parlaments, der Ver-
sammlung oder Regierung einer zweiten 
Region oder dem Europäischen Parlament 
angehören.
Die Regionalversammlung wählt aus ihrer 
Mitte einen Präsidenten und ein Präsidi-
um. Die Mitglieder der Regionalversamm-
lung dürfen wegen einer Äußerung, die sie 
in Ausübung ihres Amtes getan haben oder 
wegen ihrer Stimmabgabe nicht zur Ver-
antwortung gezogen werden. 
Sofern das Statut der Region nichts ande-
res vorschreibt, wird der Präsident der Re-
gionalregierung in allgemeiner, unmittel-
barer Wahl gewählt. Der Präsident der Re-
gionalregierung ernennt und entläßt die 
Mitglieder der Regionalregierung. 

Art. 123
Jede Region hat ein Statut, das in Über-
einstimmung mit der Verfassung die Re-
gierungsform der Region sowie die grund-
legenden Prinzipien ihrer Organisations- 
und Funktionsweise festlegt. Das Statut re-
gelt die Ausübung des Initiativrechtes und 
des Rechtes auf Volksbegehren zu Geset-
zen und Verwaltungsakten der Region, wie 
auch die Veröffentlichung der Gesetze und 
Rechtsverordnungen der Region.
Das Statut wird von der Regionalversamm-
lung durch Gesetz angenommen und ab-
geändert, wobei die absolute Mehrheit der 
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Mitglieder erforderlich ist. Die Beschluß-
fassung erfolgt in zwei aufeinanderfol-
genden Beratungen im Abstand von nicht 
weniger als zwei Monaten. Das Gesetz be-
darf nicht des Genehmigungsvermerks des 
Regierungsbeauftragten. Die Regierung 
der Republik hat das Recht, innerhalb von 
dreißig Tagen nach Veröffentlichung des 
Regionalstatuts dessen Verfassungsmä-
ßigkeit durch Klage vor dem Verfassungs-
gericht anzufechten.
Das Statut ist zum Volksentscheid zu brin-
gen, wenn innerhalb von drei Monaten nach 
seiner Veröffentlichung ein Fünfzigstel der 
Wählerschaft der Region oder ein Fünftel 
der Mitglieder der Regionalversammlung 
dies fordern. Ein Statut, das zum Volksent-
scheid gebracht wird, kann nur dann ver-
kündet werden, wenn es die Mehrheit aller 
gültigen Stimmen erhalten hat. 
In jeder Region regelt das Statut den Rat 
der Lokalautonomien als Beratungsorgan 
zwischen der Region und den Lokalbehör-
den.

Art. 124
(Aufgehoben)

Art. 125
In der Region werden nach Maßgabe der 
durch Gesetz der Republik getroffenen Re-
gelung erstinstanzliche Verwaltungsge-
richte eingerichtet. Es können auch außer-
halb der Hauptstadt der Region Kammern 
mit Aufgaben der Verwaltungsgerichtsbar-
keit eingerichtet werden. 

Art. 126
Durch eine mit Gründen versehene Verfü-
gung des Präsidenten der Republik können 
bei verfassungswidrigem Verhalten oder 
schwerwiegenden Verstößen gegen die Ge-
setze die Auflösung der Regionalversamm-
lung und die Amtsenthebung des Präsi-
denten der Regionalregierung veranlaßt 
werden.

Auflösung und Amtsenthebung können 
auch aus Gründen der Staatssicherheit an-
geordnet werden. Der Präsidialerlaß er-
folgt nach Anhörung eines aus Abgeord-
neten und Senatsmitgliedern bestehenden 
Ausschusses, der für Angelegenheiten der 
Regionen nach Maßgabe eines Gesetzes 
der Republik eingesetzt wird.
Die Regionalversammlung kann dem Prä-
sidenten der Regionalregierung das Miß-
trauen aussprechen. Der Antrag hierzu 
muß mit Gründen versehen sein und be-
darf der Unterstützung von mindestens 
einem Fünftel der Mitglieder der Regional-
versammlung. Die Abstimmung erfolgt na-
mentlich. Für die Annahme des Antrags ist 
die Zustimmung der absoluten Mehrheit 
der Mitglieder der Regionalversammlung 
erforderlich. Der Mißtrauensantrag kann 
frühestens drei Tage nach seiner Einbrin-
gung beraten werden.
Die Annahme des Mißtrauensantrag gegen 
den in allgemeiner, unmittelbarer Wahl ge-
wählten Präsidenten der Regionalregie-
rung sowie seine Amtsenthebung, dau-
ernde Verhinderung, sein Ableben oder 
freiwilliger Rücktritt haben den Rücktritt 
der Regionalregierung und die Auflösung 
der Regionalversammlung zur Folge. In je-
dem Fall ergibt sich die gleiche Wirkung, 
wenn die Mehrzahl der Mitglieder der Re-
gionalregierung gleichzeitig zurücktritt. 

Art. 127
Die Regierung kann, wenn sie erachtet, 
dass ein Regionalgesetz die Zuständigkeit 
der Region überschreitet, die Verfassungs-
mässigkeitsfrage vor dem Verfassungsge-
richt binnen sechzig Tagen von seiner öf-
fentlichen Bekanntmachung erheben.
Die Region kann, wenn sie erachtet, dass 
ein Gesetz oder Akt mit Gesetzeskraft des 
Staates oder einer anderen Region ihren 
Zuständigkeitsbereich verletzt, die Ver-
fassungsmässigkeitsfrage vor dem Ver-
fassungsgericht binnen sechzig Tagen von 
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der öffentlichen Bekanntmachung des Ge-
setzes oder des Aktes mit Gesetzeskraft 
erheben.

Art. 128
(Aufgehoben)

Art. 129
(Aufgehoben) 

Art. 130 
(Aufgehoben) 

Art. 131
Es werden folgende Regionen errichtet:
Piemont;
Aostatal;
Lombardei;
Trentino-Südtirol;
Venetien;
Friaul-Julisches Venetien;
Ligurien;
Emilia-Romagna; 
Toskana;
Umbrien; 
Marken; 
Latium; 
Abruzzen; 
Molise;
Kampanien;
Apulien; 
Basilicata; 
Kalabria; 
Sizilien; 
Sardinien. 

Art. 132
Nach Anhörung der Regionalversamm-
lungen kann die Zusammenlegung beste-
hender oder die Bildung neuer Regionen 
verfügt werden, wobei jede neue Region ei-
ne Bevölkerung von mindestens einer Mil-
lion Einwohner aufweisen muß. 
Eine solche Neugliederung kann dann er-
folgen, wenn eine mindestens ein Drittel 
der betroffenen Bevölkerung vertretende 
Anzahl von Gemeinderäten dies verlangt 
und wenn der Antrag durch Volksentscheid 
von der Mehrheit der betroffenen Bevölke-
rung angenommen wird.
Die Ablösung einer Provinz oder einer Ge-
meinde von einer Region und ihre Anglie-
derung an eine andere Region können - mit 
der durch Volksabstimmung ausgedrück-
ten Zustimmung der Mehrheit der Bevölke-
rungen der betroffenen Provinz bzw. Pro-
vinzen oder der betroffenen Gemeinde bzw. 
Gemeinden - auf Verlangen der betroffenen 
Provinzen und Gemeinden, nach Anhörung 
der Regionalversammlungen, durch eine 
Volksabstimmung und durch ein Gesetz der 
Republik zugelassen werden. 

Art. 133
Änderungen des Gebietsbestandes der Pro-
vinzen sowie die Bildung neuer Provinzen 
auf dem Gebiet einer Region werden auf In-
itiative der Gemeinden nach Anhörung der 
betroffenen Region durch ein Gesetz der 
Republik bestimmt.
Die Regionen können auf ihrem Gebiet 
nach Befragung der betroffenen Bevölke-
rung durch eigene Gesetze neue Gemein-
den bilden sowie die Regierungsbezirke 
ändern und umbenennen.
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Kapitel I
Der Verfassungsgerichtshof

Art. 134 
Der Verfassungsgerichtshof entscheidet:
bei Meinungsverschiedenheiten über die 
förmliche und sachliche Vereinbarkeit von 
Gesetzen und Rechtsverordnungen des 
Staates und der Regionen mit der Verfas-
sung;
bei Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen 
den obersten Staatsorganen, zwischen dem 
Staat und den Regionen und zwischen ver-
schiedenen Regionen;
bei Anklageerhebung gegen den Präsi-
denten der Republik nach Maßgabe dieser 
Verfassung.

Art. 135 
Das Verfassungsgericht besteht aus fünf-
zehn Mitgliedern, die zu einem Drittel vom 
Präsidenten der Republik ernannt, zu einem 
Drittel von den versammelten Mitgliedern 
der Abgeordnetenkammer und des Senats 
und zu einem Drittel von den obersten or-
dentlichen und Verwaltungsrichtern ge-
wählt werden.
Die Mitglieder des Verfassungsgerichtes 
werden unter den amtierenden oder bereits 
in den Ruhestand getretenen Richtern der 
obersten ordentlichen und Verwaltungsge-
richte, unter ordentlichen Professoren für 
Recht und unter Rechtsanwälten mit min-
destens zwanzigjähriger Berufserfahrung 
ausgewählt.
Die Verfassungsrichter werden auf die Dau-
er von neun Jahren beginnend mit dem Tage 
ihrer Vereidigung bestellt. Sie können nicht 
ein zweites Mal bestellt werden.
Bei Ablauf seiner Amtszeit erlöschen die Be-
fugnisse des Verfassungsrichters. Er schei-
det aus dem Amt aus.

Die Mitglieder des Verfassungsgerichtes 
wählen aus ihrer Mitte und nach Maßgabe 
des Gesetzes den Präsidenten. Dieser bleibt 
drei Jahre im Amt und kann wiedergewählt 
werden, sofern seine Amtszeit als Verfas-
sungsrichter nicht abgelaufen ist.
Die Mitglieder des Verfassungsgerichtes 
dürfen weder dem Parlament noch einer 
Regionalversammlung angehören. Ihr Amt 
ist unvereinbar mit der Ausübung des An-
waltsberufes sowie jedes in den Gesetzen 
bezeichneten Amtes.
Bei Anklageerhebung gegen den Präsi-
denten der Republik werden zusätzlich zu 
den ordentlichen Richtern des Verfassungs-
gerichtes sechzehn Mitglieder eingesetzt. 
Diese werden durch Los aus einem Verzeich-
nis von Bürgern gewählt, die die Vorausset-
zungen für die Wählbarkeit zu Senatsmit-
gliedern erfüllen. Das Verzeichnis wird al-
le neun Jahre unter den gleichen Bedin-
gungen, die für die Bestellung der ordent-
lichen Richter des Verfassungsgerichtes 
gelten, durch Wahl erneuert.

Art. 136
Erklärt das Verfassungsgericht eine gesetz-
liche Bestimmung oder einen Akt mit Geset-
zeskraft für verfassungswidrig, so verlieren 
diese ihre Wirksamkeit ab dem Tage nach 
der Veröffentlichung dieser Entscheidung.
Die Entscheidungen des Verfassungsge-
richtes werden veröffentlicht und den Kam-
mern sowie den betroffenen Regionalver-
sammlungen übermittelt, damit diese, so-
fern sie es für notwendig erachten, in den 
von der Verfassung zugelassenen Formen 
das Weitere veranlassen. 

Art. 137 
Ein Verfassungsgesetz bestimmt die für die 
Erhebung einer Verfassungsbeschwerde 

Titel VI Verfassungsgarantien
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geltenden Bedingungen, Formen und Fris-
ten sowie die Rechtsgarantien für die Siche-
rung der Unabhängigkeit der Richter des 
Verfassungsgerichtes.
Ein einfaches Gesetz regelt die Verfassung 
und das Verfahren des Verfassungsge-
richtes.
Die Einlegung von Rechtsmitteln gegen Ent-
scheidungen des Verfassungsgerichtes ist 
unzulässig. 

Kapitel II 
Verfassungsreform-Verfassungsgesetze
 
Art. 138 
Gesetze zur Änderung der Verfassung und 
sonstige Verfassungsgesetze werden von 
den Kammern mit jeweils zwei Abstimmun-
gen, zwischen denen mindestens drei Mo-
nate liegen müssen, angenommen.
SVerfassungsänderungsgesetze und sonsti-
ge Verfassungsgesetze sind dann zum Volks-
entscheid zu bringen, wenn binnen drei Mo-
naten nach ihrer Veröffentlichung ein Fünf-
tel der Mitglieder einer Kammer oder fünf-
hunderttausend Wähler oder fünf Regional-
versammlungen dies begehren. Das zum 
Volksentscheid gebrachte Gesetz wird nur 
dann verkündet, wenn es die Zustimmung 
der Mehrheit aller gültig abgegebenen Stim-
men erhalten hat.
Einem Volksbegehren wird nicht stattgege-
ben, wenn das Gesetz bei der zweiten Ab-
stimmung in den Kammern die Zustimmung 
von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder er-
halten hat.

Art. 139 
Die republikanische Staatsform kann nicht 
Gegenstand einer Verfassungsreform sein. 
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I 
Die republikanische Staatsform kann nicht 
Gegenstand einer Verfassungsreform sein. 

II 
Haben sich zum Zeitpunkt der Wahl des Prä-
sidenten der Republik noch nicht alle Regi-
onalversammlungen konstituiert, so nehmen 
nur die Mitglieder der beiden Kammern an 
der Wahl teil. 

III
Zur Bildung des ersten Senates der Republik 
werden durch Verfügung des Präsidenten der 
Republik jene Mitglieder der Verfassungge-
benden Versammlung zu Senatoren ernannt, 
die die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllen und die Ministerpräsident oder Prä-
sident einer gesetzgebenden Versammlung 
waren:
Mitglieder des aufgelösten Senats waren;
mindestens dreimal gewählt wurden, wo-
bei die Wahl in die Verfassunggebende Ver-
sammlung mitzuzählen ist;
denen in der Sitzung der Abgeordnetenkam-
mer vom 9. November 1926 ihr Mandat ent-
zogen wurde; 
die infolge der Verurteilung durch das fa-
schistische Ausnahmegericht für Staatssi-
cherheit eine Gefängnisstrafe von mindes-
tens fünf Jahren verbüßt haben. 
Ferner werden durch Verfügung des Prä-
sidenten der Republik jene Mitglieder des 
aufgelösten Senats zu Senatoren ernannt, 
die Mitglieder der beratenden Nationalver-
sammlung waren.
Auf das Recht auf Ernennung zum Senator 
kann vor Unterzeichnung der Ernennungs-
urkunde verzichtet werden. Die Annahme ei-
ner Kandidatur für die allgemeinen Wahlen 
setzt den Verzicht auf das Recht auf Ernen-
nung zum Senator voraus. 

IV
Für die ersten Senatswahlen wird der Lan-
desteil Molise als gesonderte Region be-
trachtet. Ihm wird die Anzahl von Senatssit-
zen zugeteilt, die ihm als Region auf Grund 
der Bevölkerungszahl zusteht. 

V 
Die Bestimmung des Art. 80 dieser Verfas-
sung betreffend völkerrechtliche Verträge, 
die finanzielle Lasten oder Gesetzesände-
rungen zur Folge haben, wird mit dem Zeit-
punkt der Einberufung der Kammern wirk-
sam. 

VI
Binnen fünf Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verfassung ist die Reform der derzeitigen Or-
gane der Sondergerichtsbarkeit durchzufüh-
ren. Von der Reform ausgenommen sind der 
Staatsrat, der Rechnungshof und die Wehr-
strafgerichte.
Innerhalb eines Jahres nach dem gleichen 
Zeitpunkt hat durch ein Gesetz die Neuord-
nung des Obersten Wehrstrafgerichts im 
Sinne des Art. 111 dieser Verfassung zu er-
folgen. 

VII 
Bis zum Erlaß des gemäß den Grundsät-
zen dieser Verfassung zu gestaltenden neu-
en Gerichtsverfassungsgesetzes gelten die 
Bestimmungen der in Kraft stehenden Ge-
richtsordnung fort.Bis zur Aufnahme der Tä-
tigkeit des Verfassungsgerichtes erfolgt die 
Regelung der in Art. 134 bezeichneten Streit-
fälle in den Formen und Schranken des vor 
dem Inkrafttreten dieser Verfassung gelten-
den Rechtes.

VIII
Die Wahlen für die Regionalversammlungen 

Übergangs und Schlussbestimmungen
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und Provinzen werden innerhalb eines Jah-
res nach Inkrafttreten dieser Verfassung aus-
geschrieben.
Die Wahlen für die Regionalversammlungen 
und Provinzen werden innerhalb eines Jah-
res nach Inkrafttreten dieser Verfassung aus-
geschrieben.
Die durch die Neuordnung erforderliche 
Übernahme staatlicher Beamter und Ange-
stellter, einschließlich Angehöriger zentraler 
Dienststellen, durch die Regionen ist durch 
Gesetze der Republik zu regeln. Beim Aufbau 
ihrer Ämter haben die Regionen, abgesehen 
von Ausnahmen, das Personal der staatli-
chem Verwaltungen und der Gebietskörper-
schaften in ihren Dienst zu nehmen. 

IX
Binnen drei Jahren nach dem Inkrafttre-
ten dieser Verfassung paßt die Republik ih-
re Gesetze den Erfordernissen der örtlichen 
Selbstverwaltungskörperschaften und der 
den Regionen übertragenen Gesetzgebungs-
zuständigkeit an. 

X
Unbeschadet des Grundsatzes des Schutzes 
der sprachlichen Minderheiten gemäß Art. 
6 finden auf die in Art. 116 genannte Region 
Friaul-Julisches Venetien vorläufig die allge-
meinen Bestimmungen unter Titel V, Teil II 
Anwendung. 

XI
In den ersten fünf Jahren nach dem Inkraft-
treten dieser Verfassung können, auch wenn 
die in Art. 132, Absatz 1 genannten Vorausset-
zungen nicht erfüllt sind, in Abänderung der 
Auflistung des Art. 131 durch Verfassungsge-
setze neue Regionen gebildet werden. Auch 
in diesem Falle ist in dem betroffenen Gebiet 
ein Volksentscheid durchzuführen. 

XII
Eine Neugründung der aufgelösten faschis-
tischen Partei, gleichgültig in welcher Form, 

ist verboten.
In Abweichung von Art. 48 werden auf Grund 
eines Gesetzes Wahlrecht und Wählbarkeit 
der verantwortlichen Führer des faschisti-
schen Regimes für die Dauer von nicht mehr 
als fünf Jahren vorübergehend beschränkt. 

XIII
Das auf dem Staatsgebiet befindliche Vermö-
gen der ehemaligen Könige des Hauses Sa-
voyen, ihrer Ehefrauen und ihrer männlichen 
Nachkommen fallen dem Staat zu. Nach dem 
2. Juni 1946 erfolgte Übertragungen und Be-
gründungen dinglicher Ansprüche auf dieses 
Vermögen sind null und nichtig.

XIV
Adelstitel werden nicht anerkannt.
Die Adelsprädikate der vor dem 28. Oktober 
1922 bestehenden Titel gelten als Bestandteil 
des Namens.
Der Mauritiusorden bleibt als Krankenhaus-
träger erhalten. Er übt seine Tätigkeit in den 
durch das Gesetz bestimmten Formen aus.
Der Adelsrat wird durch Gesetz abgeschafft.

XV
Mit dem Inkrafttreten dieser Verfassung gilt 
die gesetzesvertretende Verordnung des 
Statthalters vom 25. Juni 1944, Nr. 151 über 
die vorläufige Staatsordnung als in Gesetz 
umgewandelt. 

XVI
Innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttre-
ten dieser Verfassung sind die Überprüfung 
der bisher weder ausdrücklich noch still-
schweigend aufgehobenen früheren Verfas-
sungsgesetze und ihre Abstimmung mit der 
Verfassung vorzunehmen. 

XVII
Die Verfassunggebende Versammlung wird 
von ihrem Präsidenten einberufen, um bis 
zum 31. Januar 1948 das Gesetz über die 
Wahlen zum Senat der Republik, die Sonder-
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statute der Regionen mit Sonderstatus und 
das Pressegesetz zu beraten.
Bis zum Zeitpunkt der Wahl der neuen Kam-
mern kann die Verfassunggebende Ver-
sammlung soweit erforderlich erneut ein-
berufen werden, um die Angelegenheiten zu 
beraten, für die ihr mit der gesetzesvertre-
tenden Verordnung Nr. 98, Art. 2, Abs. 1 u. 2 
sowie Art. 3, Abs. 1 u. 2 vom 16. März 1946 die 
Zuständigkeit übertragen wurde.
In dem genannten Zeitraum b1eiben die stän-
digen Ausschüsse im Amt. 
Die Gesetzgebungsausschüsse verweisen die 
ihnen übermittelten Gesetzesvorlagen mit 
allfälligen Bemerkungen und Änderungsvor-
schlägen an die Regierung zurück. 
Die Abgeordneten haben das Recht, Anfragen 
mit dem Ersuchen um schriftliche Beantwor-
tung an die Regierung zu richten.
Die Verfassunggebende Versammlung wird 
zwecks Beratung und Beschlußfassung ge-
mäß Abs. 2 dieses Artikels von ihrem Präsi-
denten einberufen, wenn die Regierung oder 
mindestens zweihundert Abgeordnete dies 
verlangen und begründen. 

XVIII
Diese Verfassung wird vom provisorischen 
Staatsoberhaupt innerhalb von fünf Tagen 
nach ihrer Annahme durch die Verfassung-
gebende Versammlung verkündet und tritt 
am 1. Januar 1948 in Kraft.
Eine Ausfertigung der Verfassung wird im 

Gemeindeamt aller Gemeinden der Repu-
blik hinterlegt und liegt dort zwölf Monate 
lang bis Ende 1948 aus, damit alle Bürger die 
Möglichkeit haben, Einsicht zu nehmen.
Die Verfassung wird, mit dem Staatssiegel 
versehen, in die amtliche Sammlung der Ge-
setze und Verordnungen der Repub1ik aufge-
nommen.
Es ist die Pflicht aller Staatsbürger und der 
Staatsorgane, die Verfassung als Grundge-
setz der Republik treu zu befolgen. 

Rom 27 Dezember 1947

ENRICO DE NICOLA

GEGENGEZEICHNET VON

Präsident
der Verfassunggebenden Versammlung 

UMBERTO TERRACINI

Ministerpräsidentt
ALCIDE DE GASPERI

Siegelbewahrer 
GRASSI



68



69

Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce 
a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 a seguito della vo-
tazione del parlamento della Repubblica Cispadana 
che approvava: “che si renda universale lo Stendar-
do o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco 
e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella 
Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da 
tutti”.
I colori del bianco, rosso e verde erano a quel tempo 
fortemente radicati nel patrimonio collettivo della 
Lombardia; infatti il bianco e il rosso compariva-
no nell’antichissimo stemma comunale di Milano 
mentre verdi erano le uniformi della Guardia Civica 
milanese. Questi colori furono adottati anche negli 
stendardi della Legione Italiana che raccoglieva i 
soldati delle terre dell’Emilia e della Romagna. Al 
centro della fascia bianca era previsto lo stemma 
della Repubblica, un turcasso contenente quattro 
frecce, circondato da un serto di alloro e ornato da 
un trofeo di armi.
Nell’epoca napoleonica e in quella pre risorgimen-
tale la bandiera viene avvertita non più come segno 
dinastico o militare, ma come simbolo del popolo, 
delle libertà conquistate e, dunque, della nazione 
stessa. Durante i moti del ’48 la bandiera tricolo-
re divenne il simbolo di una riscossa nazionale, da 
Milano a Venezia, da Roma a Palermo.
Il 14 marzo 1861 venne proclamato il Regno d’Italia 
e la sua bandiera continuò ad essere, per consuetu-
dine, quella della prima guerra d’indipendenza. Solo 
nel 1925 vennero definiti, per legge, i modelli della 
bandiera nazionale e della bandiera di Stato, nella 
quale allo stemma fu aggiunta la corona reale. 
Dopo la nascita della Repubblica, il Decreto Legi-
slativo Presidenziale del 19 giugno 1946 stabilì la 
foggia provvisoria della nuova bandiera, confermata 
dall’Assemblea Costituente nell seduta del 24 marzo 
1947 e inserita all’articolo 12 della Costituzione.

Il Tricolore
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In un clima di grande fervore patriot-
tico, l’Inno di Mameli fu scritto da Gof-
fredo Mameli nell’autunno del 1847 e 
successivamente musicato a Torino 
da un altro genovese, Michele Novaro. 
Fu il canto più amato non solo nel cor-
so dell’unificazione d’Italia, ma anche 
nei successivi decenni soprattutto per 
l’immediatezza dei suoi versi e per 
l’impeto della sua melodia. Nel 1862 
Giuseppe Verdi lo scelse quale sim-
bolo della nostra Patria, nel suo Inno 
delle Nazioni, preferendolo alla 

Marcia Reale, ma è solo il 12 ottobre 
1946 che l’Inno di Mameli diventa 
l’inno nazionale della Repubblica Ita-
liana.

Si narra che in una sera di metà set-
tembre, a casa di un certo Carlo Alber-
to Barrili, patriota e poeta, un gruppo 
di giovani faceva musica e parlava di 
politica. Nel corso della serata si pre-
sentò Ulisse Borzino, un pittore geno-
vese, che consegnò a Michele Novaro 
un foglietto da parte di Goffredo Ma-
meli. Michele Novaro lesse le parole 
impresse nel foglio, si emozionò e le 
rilesse ad alta voce, suscitando l’en-
tusiasmo di tutti i presenti. Provò sul 
momento a musicare quei versi se-
duto al cembalo, ma senza trovare la 
giusta melodia che potesse adattarsi 
a quelle emozionanti parole. Giunto 
a casa, senza nemmeno togliersi il 
cappello, Michele Novaro si sedette 
al pianoforte, strimpellò la melodia 
abbozzata in precedenza e scrisse 
il suo motivo musicale sul primo fo-
glio di carta che trovò. Nell’agitazione 
del momento rovesciò la lucerna sul 
cembalo e sul povero foglio: fu questo 
l’originale dell’inno “Fratelli di Italia”.

L’inno nazionale
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Fratelli d’Italia 
L’Italia s’è desta, 
Dell’elmo di Scipio 
S’è cinta la testa. 
Dov’è la Vittoria? 
Le porga la chioma, 
Ché schiava di Roma 
Iddio la creò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò.

Noi siamo da secoli 
Calpesti, derisi, 
Perché non siam popolo, 
Perché siam divisi. 
Raccolgaci un’unica 
Bandiera, una speme: 
Di fonderci insieme 
Già l’ora suonò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci, 
L’Unione, e l’amore 
Rivelano ai Popoli 
Le vie del Signore; 
Giuriamo far libero 
Il suolo natìo: 
Uniti per Dio 
Chi vincer ci può? 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò.

Dall’Alpi a Sicilia 
Dovunque è Legnano, 
Ogn’uom di Ferruccio 
Ha il core, ha la mano, 
I bimbi d’Italia 
Si chiaman Balilla, 
Il suon d’ogni squilla 
I Vespri suonò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò.

Son giunchi che piegano 
Le spade vendute: 
Già l’Aquila d’Austria 
Le penne ha perdute. 
Il sangue d’Italia, 
Il sangue Polacco, 
Bevé, col cosacco, 
Ma il cor le bruciò. 
Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 
L’Italia chiamò
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1951: con il Trattato di Parigi nasce 
la Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio (CECA) per formare un 
mercato comune, senza pagamento 
di dazi, dei prodotti carbosiderurgici. 
L’Italia è tra gli Stati fondatori, 
insieme con Belgio, Francia, Paesi 
Bassi, Lussemburgo e Germania. 
Con questo Trattato gli Stati volevano 
innanzitutto garantire la pace fra i 
vincitori e i vinti della seconda guerra 
mondiale, associandoli e inducendoli 
a cooperare in un quadro istituzionale 
comune improntato al principio 
dell’uguaglianza. 

1957: con il Trattato di Roma i 
sei Stati della CECA fondano la 
Comunità Economica Europea (CEE) 
che prevede l’unione doganale, cioè 
la progressiva eliminazione delle 
principali tasse di importazione e di 
esportazione delle merci fra i Paesi 
membri. Con lo stesso Trattato 
viene creata anche l’EURATOM, 
la Comunità europea dell’energia 
atomica.

1990: Con l’accordo di Schengen 
vengono eliminati i controlli alle 
frontiere fra i paesi membri della 
Comunità Europea.

1992: con il Trattato di Maastricht, 
entrato in vigore dal 1° novembre 
1993, la CEE diventa Unione Europea 
per sottolineare la maggiore unità 
di intenti fra gli Stati aderenti che, 
all’epoca, erano già  passati da 6 a 
15.
 
1999: dal 1° gennaio l’euro diventa 
la moneta unica di molti degli Stati 
aderenti all’Unione Europea.

2002: il 1° gennaio l’euro entra in 
circolazione sostitundo le valute 
nazionali dei paesi che lo hanno 
adottato.

Oggi l’UE conta 27 Paesi aderenti e 
una popolazione di circa 493 milioni 
di abitanti.  

I Paesi dell’Unione Europea sono: 
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Olanda, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Ungheria.

L’Italia in Europa
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Tutti coloro 
che dimenticano

il loro passato,
sono condannati 

a riviverlo. 

Primo Levi


